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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Energie zur Förderung 

der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
- GRW - (GRW-I)

Vom 15 . Februar 2022

1 Grundlagen, Zuwendungszweck

1 .1 Das Land Brandenburg gewährt Zuwendungen für 
wirtschaftsnahe kommunale Infrastrukturvorhaben auf 
der Grundlage des Gesetzes über die Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW-Gesetz - GRWG) vom 6 . Oktober 1969 
(BGBl . I S . 1861), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13 . April 2021 (BGBl . I S . 770), im Rah-
men des auf dieser Grundlage ergangenen Koordinie-
rungsrahmens GRW, aufgrund der §§ 23, 44 der Lan-
deshaushaltsordnung (LHO) und der dazu ergangenen 
Verwaltungsvorschriften (VV) in der jeweils geltenden 
Fassung sowie nach Maßgabe dieser Richtlinie . 

 
 Die Zuwendungen werden zur Stärkung des Wirt-

schaftsstandortes und der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen sowie zur regionalpolitischen Begleitung 
von Strukturproblemen und zur Unterstützung regiona-
ler Aktivitäten gewährt .

1 .2 Zuwendungsempfangende haben die gewährte Zuwen-
dung nur für die im Bescheid festgelegte Infrastruktur-
maßnahme zu verwenden . Eine solche Verwendung 
liegt regelmäßig nur dann vor, wenn das Infrastruktur-
vorhaben bis zum Ende des im Zuwendungsbescheid 
bestimmten Investitionszeitraums verwirklicht wurde 
und bei Erschließungsmaßnahmen die Belegung (Num-
mer 2 .1 .1) erfolgt ist (Zuwendungszweck) .

1 .3 Gegenstände, zu deren Erwerb oder Herstellung zum 
Zwecke künftiger Nutzung die Zuwendung gewährt 
wurde, unterliegen einer fristgebundenen Zweckbin-
dung . Diese beginnt mit dem Erwerb oder der Herstel-
lung, sie endet fünfzehn Jahre nach dem Ende des im 
Zuwendungsbescheid bestimmten Investitionszeitraums . 
Werden Gegenstände während der Zweckbindungsfrist 
durch gleich- oder höherwertige ersetzt, so unterliegen 
diese bis zum Ablauf der Zweckbindungsfrist gemäß 
Satz 2 der Zweckbindung .

1 .4 Ein Rechtsanspruch auf GRW-Mittel besteht nicht . Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres pflicht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel . Hierzu bezieht die Bewilligungsbehörde 

Stellungnahmen insbesondere der Industrie- und Han-
delskammern beziehungsweise der Handwerkskam-
mern des Landes sowie anderer fachlicher Einrichtun-
gen ein . Ein Landesförderausschuss (LFA) berät die 
Bewilligungsbehörde vor Förderentscheidungen .

1 .5 Die GRW-Mittel sind zusätzliche Hilfen . Sie sind nicht 
dazu vorgesehen, andere öffentliche Finanzierungs-
möglichkeiten ohne regionale Zielsetzung zu ersetzen 
(Subsidiaritätsgrundsatz) . Eine angemessene Eigenbe-
teiligung der Träger des Vorhabens an den förderfähi-
gen Investitionskosten ist in jedem Fall Voraussetzung 
für eine Förderung (Zusätzlichkeitsgrundsatz) .

1 .6 Das Land Brandenburg ist GRW-Fördergebiet im Sinne 
des Koordinierungsrahmens GRW .

1 .7 Die beihilferechtlichen Fördervoraussetzungen der EU 
sind zu beachten . Soweit in dieser Richtlinie keine ab-
weichenden Regelungen enthalten sind, gelten die Re-
gelungen des Koordinierungsrahmens GRW in der je-
weils geltenden Fassung .

2 Gegenstand der Förderung

 Die Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur wird 
vorrangig auf Regionale Wachstumskerne (Anlage 1) und 
sonstige im Rahmen der Umsetzung der Regionalent-
wicklungsstrategie des Landes Brandenburg bedeutsame 
Orte sowie insbesondere auf strukturbedeutsame Vorha-
ben, die nennenswerte, unmittelbare positive Auswirkun-
gen auf die Entwicklung eines Clusters (Anlage 2) haben, 
ausgerichtet . Regionale Wachstumskerne (RWK) sind 
Standorte mit überdurchschnittlichen wirtschaftlichen 
und/oder wissenschaftlichen Entwicklungspotenzialen . 

2 .1 Förderfähig sind

2 .1 .1 die Erschließung von Industrie- und Gewerbegelände, 
wenn zum Zeitpunkt der Bewilligung nachgewiesen 
wird,

- dass das Gelände insgesamt zu mehr als der Hälfte 
mit GRW-förderfähigen Betrieben (entsprechend 
Koordinierungsrahmen GRW) belegt werden kann,

- dass in der Umgebung keine geeigneten Industrie- 
und Gewerbeflächen verfügbar sind.

 Die Erweiterung bestehender Industrie- und/oder Ge-
werbegebiete wird nur gefördert, wenn mindestens  
75 Prozent des vorhandenen Industrie- und/oder Gewer-
begebietes belegt sind oder spezifische Einschränkun-
gen der noch verfügbaren Flächen die Ansiedlung von  
Gewerbebetrieben verhindern . Für den neuen Erschlie-
ßungsteil gilt Satz 1 dieser Nummer .
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 Die Vorgaben der Nummer 3 .2 .1 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .2 die Errichtung oder der Ausbau zur Anbindung von Ge-
werbebetrieben an das überregionale Straßen- und 
Schienenverkehrsnetz .

 Die Verkehrsanbindungen müssen allen interessierten 
Nutzenden diskriminierungsfrei zur Verfügung stehen . 
Nicht förderfähig sind Verkehrsanbindungen nach Maß, 
die nur von einem Unternehmen genutzt werden, und 
Betriebsstraßen und Schienenanbindungen, die sich im 
Eigentum von Unternehmen befinden. Soweit Straßen 
gefördert werden, sind diese öffentlich zu widmen, so-
dass keine Benutzungsgebühren erhoben werden .

 Die Vorgaben der Nummer 3 .2 .2 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .3 die Errichtung oder der Ausbau von Wasserversor-
gungsleitungen und -verteilungsanlagen zur Anbindung 
von Gewerbebetrieben an das regionale und überregio-
nale Versorgungsnetz . 

 Die Vorgaben der Nummer 3 .2 .2 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .4 die Errichtung oder der Ausbau von Abwasser-, Strom-, 
Gas-, Fernwärme- und anderen Energieleitungen und 
Verteilanlagen zur Anbindung von Gewerbebetrieben 
an das regionale beziehungsweise überregionale Ver-
sorgungsnetz .

 Sofern Infrastrukturvorhaben der Nummern 2 .1 .3 und 
2 .1 .4 nicht nach Artikel 56 der Verordnung (EU)  
Nr . 651/2014 (AGVO) in der jeweils geltenden Fas-
sung freigestellt sind, sind diese bei der Europäischen 
Kommission einzeln zu notifizieren.

 Die Vorgaben der Nummer 3 .2 .2 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .5 Maßnahmen des Tourismus

2 .1 .5 .1 Als öffentliche touristische Infrastruktur werden geför-
dert:

- Maßnahmen zur Qualitätssteigerung öffentlicher 
Infrastrukturen in staatlich anerkannten Kur- und 
Erholungsorten (Anlage 1),

- die Unterstützung und Weiterentwicklung der touris-
tischen Produkte mit besonderem Potenzial im Land 
Brandenburg: Radwander-, Wasser-, Natur-, gesund-
heitsorientierter und barrierefreier Tourismus .

2 .1 .5 .2 Bei der Förderung touristischer Infrastruktureinrichtun-
gen ist zwischen nicht einnahmeschaffenden und ein-
nahmeschaffenden Maßnahmen zu unterscheiden .

2 .1 .5 .3 (1) Förderfähig sind im Einzelnen die nachstehend auf-
gezählten nicht einnahmeschaffenden und nicht mit an-

deren wirtschaftlichen Tätigkeiten verbundenen Maß-
nahmen:

a) die Modernisierung der in Anlage 3 benannten Rad-
wege (einschließlich Errichtung und Ausbau), an 
denen das Land aufgrund ihrer infrastrukturellen 
Bedeutung für den Tourismus ein besonderes stra-
tegisches Interesse hat und sofern diese gemäß den 
Hinweisen zur wegweisenden Beschilderung für 
den Radverkehr im Land Brandenburg (HBR Bran-
denburg) beschildert werden,

b) die Ausstattung von Wanderwegen (Modernisie-
rung, Beschilderung, Möblierung),

c) unentgeltliche Park-/Rastplätze,
d) öffentliche Toiletten im Rahmen einer touristischen 

Gesamtmaßnahme,
e) unentgeltliche Informationszentren,
f) Promenaden,
g) Kurparks,
h) Errichtung und Modernisierung von unentgelt-

lichen Bootsanlegestellen und Wasserwanderrast-
plätzen, Schwimmsteganlagen, soweit diese Be-
standteil des Wassersportentwicklungsplanes des 
Landes sind,

i) Wassertretanlagen .

 (2) Förderfähig ist die nachstehend beispielhaft be-
nannte einnahmeschaffende Maßnahme, die den inner-
gemeinschaftlichen Handel nicht beeinträchtigt und 
ausschließlich regionale Bedeutung hat:

 entgeltliche Wasserwanderrastplätze (einschließlich 
Beschilderung), soweit diese Bestandteil des Wasser-
sportentwicklungsplanes des Landes sind .

 (3) Förderfähig sind die nachstehend beispielhaft auf-
gezählten einnahmeschaffenden Maßnahmen auf der 
beihilferechtlichen Grundlage der Artikel 53, 55 und 56 
AGVO (Wirtschaftlichkeitslücke):

a) Sole- und Heilwassereinrichtungen,
b) sonstige Basisinfrastruktureinrichtungen mit tou-

ristischem Bezug .

 Die Vorgaben der Nummer 3 .2 .3 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .6 die Errichtung oder der Ausbau von Gewerbezentren 
(Forschungs-, Telematik-, Technologie-, Gründerzent-
ren beziehungsweise -parks und Ähnliches, einschließ-
lich anteiliger Coworking Spaces), soweit diese

- an einem Standort mit unmittelbarem räumlichem 
Bezug zu einer Hochschule oder Universität im 
Land Brandenburg oder

- in inhaltlicher Zusammenarbeit mit einer For-
schungseinrichtung umgesetzt werden, sofern

- nachgewiesen wird, dass in der betreffenden Kom-
mune freie Gewerbeflächen für die perspektivische 
Ansiedlung sich erweiternder Unternehmen aus 
den Gewerbezentren verfügbar sind .
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 Die Vorgaben der Nummer 3 .2 .4 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .7 die Errichtung und der Ausbau von Kommunikations-
verbindungen (bis zur Anbindung an das Netz bezie-
hungsweise den nächsten Knotenpunkt), um damit ziel-
gerichtet und vorrangig förderfähige Betriebe zu unter-
stützen .

 Die Vorgaben der Nummer 3 .2 .6 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .8 die Errichtung und der Ausbau von Forschungsinfra-
strukturen .

 Die Vorgaben der Nummern 3 .2 .9 und 3 .2 .10 Teil II B des 
Koor dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .9  Planungs- und Beratungsleistungen mit Ausnahme der 
Bauleitplanung, welche die Träger zur Vorbereitung 
förderfähiger Infrastrukturmaßnahmen von Dritten in 
Anspruch nehmen, nicht jedoch eine Beratung über die 
Antragstellung selbst . Die Leistungen dürfen nur geför-
dert werden, soweit sie nicht aus anderen Programmen 
des Landes zu finanzieren sind.

 Die Vorgaben der Nummern 3 .3 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .10 die Erarbeitung von regionalen Entwicklungskonzep-
ten .

 Die Vorgaben der Nummer 4 .1 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .11 Regionalmanagementvorhaben vorrangig für Regiona-
le Wachstumskerne (Anlage 1) und die sie umgebenden 
beziehungsweise die angrenzenden Landkreise . Das 
Regionalmanagement soll dazu beitragen:

- integrierte regionale Entwicklungskonzepte umzu-
setzen,

- regionale Entwicklungsmaßnahmen zu befördern, 
die der Regionalisierung der Clusterstrategie die-
nen,

- regionale Netzwerke, Bündnisse, Verbundmaßnah-
men, Innovationsinitiativen und Ähnliches aufzu-
bauen .

 Mit dem Regionalmanagement darf keine direkte För-
derung gewerblicher Unternehmen erfolgen . Die Trä-
ger können Dienstleistungen bei privaten Dienstleis-
tungserbringern erwerben . Aufwendungen für ein Regio-
nalmanagement dürfen nicht doppelt gefördert wer-
den .

 Die Vorgaben der Nummer 4 .2 Teil II B des Koordinie-
rungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .12 Kooperationsnetzwerke

 Die Vorgaben der Nummer 4 .3 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .13 Innovationscluster

 Die Vorgaben der Nummer 4 .4 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .14 Regionalbudgetvorhaben vorrangig für Regionale 
Wachstumskerne (Anlage 1) und die sie umgebenden 
beziehungsweise die angrenzenden Landkreise . Mit 
dem Regionalbudget können gemeinsame Projekte 
durchgeführt werden zur:

- Stärkung regionsinterner Kräfte,
- Verbesserung der regionalen Kooperation,
- Mobilisierung regionaler Wachstumspotenziale und 

Initiierung regionaler Wachstumsprozesse oder
- Verstärkung von Maßnahmen des Regionalmarke-

tings .

 Mit dem Regionalbudget darf keine direkte Förderung 
gewerblicher Unternehmen erfolgen . Die Träger kön-
nen Dienstleistungen bei privaten Dienstleistungs-
erbringern erwerben . Aufwendungen für ein Regional-
budget dürfen nicht doppelt gefördert werden .

 Die Vorgaben der Nummer 4 .5 Teil II B des Koordinie-
rungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .1 .15 Vorhaben gemäß Experimentierklausel

 Die Vorgaben der Nummer 4 .6 Teil II B des Koor-
dinierungsrahmens GRW sind zu berücksichtigen .

2 .2 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

2.2.1 Maßnahmen zugunsten des großflächigen Einzelhandels.

2 .2 .2 Maßnahmen des Bundes und der Länder .

2 .2 .3 Maßnahmen

a) der allgemeinen Landschaftspflege,
b) der Entwicklungspflege,
c) der denkmalschutzbedingten Mehraufwendungen 

(inklusive archäologischer Begleitung),
d) der Naherholung,
e) zur Sanierung oder Instandsetzung musealer Anla-

gen und Einrichtungen (zum Beispiel Schlösser, 
Burgen, Industrieanlagen als Museen),

f) zur Verbesserung der innerstädtischen Park- und 
Grünflächen zur allgemeinen Steigerung der Attrak
tivität der Innenstadt, wenn diese ohne unmittelbare 
Bedeutung für die umliegenden Tourismusbetriebe 
sind,
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g) zur Errichtung oder zum Ausbau von Unterkünften 
(zum Beispiel Jugendherbergen),

h) für lokale Sporteinrichtungen (Sportplätze, Stadien, 
sonstige Sporteinrichtungen),

i) für Stellplätze, die nicht im Zusammenhang mit der 
Förderung einer Basiseinrichtung stehen .

2 .2 .4 die Errichtung von Bädern, Kureinrichtungen, Häusern 
des Gastes, Kongress- und Tagungszentren .

2 .2 .5 die Errichtung und Ausbau von Wirtschaftshäfen (zum 
Beispiel Kaikanten) und Regionalflugplätzen, sofern es 
sich nicht um förderfähige Maßnahmen gemäß Num-
mer 2 .1 .1 oder 2 .1 .2 dieser Richtlinie handelt .

2 .2 .6 der Bau oder Ausbau von

a) Straßen mit netzbildendem Charakter,
b) Marktplätzen,
c) Streckenabschnitten oder Netzen des öffentlichen 

Personennahverkehrs,
d) Verkehrsverbindungen, die förderfähig sind nach 

den jeweiligen Richtlinien des Ministeriums für In-
frastruktur und Landesplanung zur Verwendung 
von Fördermitteln zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden des Landes Branden-
burg - Teil kommunaler Straßenbau,

e) Fahrradstraßen: Radwege, die nicht den Empfeh-
lungen für Radverkehrsanlagen (ERA) entspre-
chen .

2 .2 .7 die Errichtung von Anlagen für die Beseitigung bezie-
hungsweise Reinigung von Abwasser und Abfall .

2 .2 .8 die Kosten

a) des Grunderwerbs,
b) der Bauleitplanung,
c) der Unterhaltung, Wartung und Ablösung (Straßen-

bau),
d) für Anschlussbeiträge,
e) der Finanzierung,
f) der Umsatzsteuer, soweit sie als Vorsteuer gemäß 

Umsatzsteuergesetz geltend gemacht werden kann,
g) für Eigenleistungen der Träger der Infrastruktur-

maßnahme,
h) für Leistungen kommunaler, rechtlich nicht selbst-

ständiger Eigenbetriebe,
i) für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, bei denen 

Ausgleichszahlungen in Fonds oder Ähnliches ge-
leistet werden, um zu einem unbestimmten Zeit-
punkt an einem unbestimmten Ort Ausgleichsmaß-
nahmen zu finanzieren,

j) für Richtfeste und Einweihungsfeiern .

3 Zuwendungsempfangende

3 .1 Empfangende der Zuwendung sind Träger der Infra-
strukturmaßnahme . Träger einer Maßnahme können 
nur Gebietskörperschaften oder kommunale Zweckver-
bände sein, welche der Kommunalaufsicht unterstehen .

3 .2 Zuwendungsempfangende bei der Modernisierung der 
Radwege nach Nummer 2 .1 .5 .3 Absatz 1 Buchstabe a 
sind die Landkreise und kreisfreien Städte . 

3 .3 Die Zuwendungsempfangenden sind in vollem Umfang 
für die richtlinienkonforme Abwicklung des Vorhabens 
verantwortlich und haften dementsprechend gegenüber 
dem Zuwendungsgeber für den Fall einer etwaigen 
Rückforderung . Sofern beim Träger Gewerbebetriebe 
beteiligt sind, ist eine Besicherung eventueller Haf-
tungs- oder Rückforderungsansprüche in geeigneter 
Form vorzusehen .

3 .4 Die Zuwendungsempfangenden können die Ausfüh-
rung, den Betrieb und die Vermarktung der Infrastruk-
turmaßnahme sowie das Eigentum an der Infrastruktur-
maßnahme an natürliche und juristische Personen, die 
auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, übertragen . 
Dafür müssen die Voraussetzungen nach Nummer 3 .1 .4 
Teil II B des Koordinierungsrahmens GRW erfüllt sein 
(vergleiche Nummer 7 .6) .

 Die Zuwendungsempfangenden haben zuvor mit der 
Bewilligungsbehörde das Einvernehmen herzustellen .

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4 .1 Eine Infrastrukturmaßnahme ist unter Beachtung des 
Subsidiaritäts- und des Zusätzlichkeitsgrundsatzes 
(Nummer 1 .5) nur förderfähig, soweit dies für die Ent-
wicklung der gewerblichen Wirtschaft (vorrangig der 
Primäreffektbetriebe) unabdingbar ist . Die zu fördern-
de Infrastrukturmaßnahme muss die begründete Erwar-
tung zulassen, dass neue Arbeitsplätze geschaffen oder 
bestehende Arbeitsplätze durch gewerbliche Unterneh-
men gesichert werden .

4 .2 Zuwendungen werden nur für Vorhaben bewilligt, die 
nicht vor Antragstellung begonnen wurden . Mit An-
tragseingangsbestätigung der Bewilligungsbehörde gilt 
der vorzeitige Maßnahmebeginn als genehmigt (siehe 
hierzu Nummer 8 .1 Absatz 2) . Beginn des Investitions-
vorhabens ist grundsätzlich:

a) der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnen-
den Lieferungs- und Leistungsvertrages oder

b) der Beginn von Bauarbeiten für das Vorhaben oder
c) die erste rechtsverbindliche Verpflichtung zur Be-

stellung von Ausrüstungen oder
d) eine andere Verpflichtung, die das Vorhaben unum-

kehrbar macht .

 Bei Baumaßnahmen gelten Planung und Bodenuntersu-
chung nicht als Beginn des Investitionsvorhabens . Der 
Grunderwerb ist - außer bei Einrichtungen nach Num-
mer 2 .1 .6 - nicht als Beginn des Vorhabens anzusehen .

 Bei Maßnahmebeginn vor der Bewilligung ist auf die 
Möglichkeit hinzuweisen, dass dem Zuwendungsantrag 
ganz oder teilweise nicht entsprochen werden könnte . 
Die Risiken liegen bei den Antragstellenden .
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4 .3 Anhand der mittelfristigen Finanzplanung ist von den 
Antragstellenden nachzuweisen, dass die Folgekosten 
der Investition getragen werden können .

4 .4 Die Nachhaltigkeit in den Dimensionen Ökonomie, 
Ökologie und Soziales des zu fördernden Vorhabens 
sowie der Einfluss auf die demografische Entwicklung 
sind darzustellen .

4 .5 Das förderfähige Investitionsvolumen muss mindestens 
50 000 Euro betragen . (Gilt nicht für Maßnahmen nach 
Nummern 2 .1 .9 und 2 .1 .10 .)

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Die Zuwendung wird als Anteilfinanzierung an den zu-
wendungsfähigen Ausgaben in Form eines Zuschusses 
gewährt (Projektförderung) .

 Prognostizierte Gewinne im Zeitraum der Zweckbin-
dungsfrist werden vor Bewilligung der Zuwendung ab-
gezogen . Gewinne entstehen dann, wenn erwartete Ein-
nahmeüberschüsse (Nettoeinnahmen) als Ergebnis einer 
Einnahme-/Ausgabenbetrachtung (E/A-Betrachtung) über 
den Zeitraum der Zweckbindungsfrist einschließlich  
eines gutachterlich ermittelten etwaigen Restwertes der 
Infrastrukturmaßnahme den Eigenanteil der Maßnahme-
träger überschreiten . Wird bei der E/A-Betrachtung eine 
Unterdeckung ermittelt, ist deren Finanzierung durch die 
Maßnahmeträger nachzuweisen . Die E/A-Betrachtung 
zu Nummer 2 .1 .6 ist im Rahmen einer DCF-Analyse 
(beziehungsweise vergleichbares Ertragswertverfahren) 
durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu belegen . 
Für nicht einnahmeschaffende Infrastrukturen, insbeson-
dere zu den Nummern 2 .1 .1 und 2 .1 .2, ist eine E/A-Be-
trachtung nicht erforderlich .

 
 Für Investitionen nach Nummer 2 .1 .1 sind Vermark-

tungsüberschüsse bei der Zuwendung zu berücksichti-
gen beziehungsweise an den Zuwendungsgeber zu-
rückzuführen . Überschüsse ergeben sich aus der Diffe-
renz zwischen erzieltem Verkaufspreis beziehungswei-
se erzielbarem Verkaufspreis und der Summe der Kos-
ten aus dem Grundstückserwerb beziehungsweise dem 
Verkehrswert des unerschlossenen Grundstücks, soweit 
diese den Eigenanteil der Träger an den förderfähigen 
Gesamtkosten der Maßnahme und die Ausgaben für 
nicht förderfähige Investitionen übersteigen .

5.2 Der Fördersatz bei der Anteilfinanzierung beträgt bis zu 
60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben der Infra-
strukturmaßnahme (Basisförderung) .

5 .3 Bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen können 
Fördersätze von bis zu 80* Prozent gewährt werden 
(Potenzialförderung):

- die geförderte Infrastrukturmaßnahme wird im 
Rahmen einer interkommunalen Kooperation 
durchgeführt oder

- die geförderte Infrastrukturmaßnahme fügt sich in 
eine regionale Entwicklungsstrategie ein oder

 Industriebrachflächen werden revitalisiert (siehe 
Nummer 6 .2) .

5 .4 Es werden nur Ausgaben gefördert, die in einem ur-
sächlichen Zusammenhang mit der Maßnahme stehen, 
wenn sie zur Durchführung notwendig sind, den Grund-
sätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entspre-
chen sowie bei ihrer Entstehung bestehende vergabe-
rechtliche Verpflichtungen eingehalten werden und da-
bei marktoffene, transparente und diskriminierungs-
freie Verfahren zur Anwendung kommen .

6 Zuwendungsfähige Ausgaben

 Im Rahmen der Erschließung, des Ausbaus und der Re-
vitalisierung von Industrie- und Gewerbegeländen sind 
insbesondere folgende Ausgaben förderfähig:

6 .1 a)  Ausgaben der Baureifmachung (zum Beispiel Ge-
ländegestaltung) .

b) Bauausgaben, zum Beispiel für 

- die Errichtung von Straßen, Wegen und Grün-
anlagen,

- die Errichtung oder den Ausbau der Anbindung 
von Industrie- und Gewerbegebieten an das 
überregionale Straßen- und Schienennetz, so-
weit diese keinen netzbildenden Charakter auf-
weisen,

- die Errichtung oder den Bau von Wasserversor-
gungsleitungen und -verteilanlagen zur Anbin-
dung von Industrie- und Gewerbegebieten an 
das regionale beziehungsweise überregionale 
Versorgungsnetz,

- die Errichtung oder den Ausbau von Abwasser-, 
Strom-, Gas-, Fernwärme- und anderen Ener-
gieleitungen und -verteilungsanlagen . 

c) Ausgaben für Umweltschutzmaßnahmen, zum Bei-
spiel für

- die Errichtung oder den Ausbau von Anlagen 
zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen und ökologische Aus-
gleichsmaßnahmen, die die Träger gemäß Na-
turschutzgesetzen des Bundes und der Länder 
zu erbringen haben,

- die Errichtung oder den Ausbau von Lärm-
schutzwällen oder Begrünung .

d) projektvorbereitende und projektbegleitende Bau-
nebenausgaben (insbesondere Honorare für Archi-
tekten und Landschaftsarchitekten sowie Ingenieur-
leistungen, soweit sie für projektbezogene Planun-
gen, Baubetreuungen und Bauleitungen anfallen) .

6 .2 Bei der Revitalisierung von Altstandorten (Industrie-, 
Gewerbe, Konversions oder Verkehrsbrachflächen) 
sind zusätzlich förderfähig:* unter Nachweis des Bedarfs durch die Antragstellenden
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a) Ausgaben für die Beseitigung von auf den brachlie-
genden Altstandorten befindlichen Altanlagen (alte 
Fabrikationsstätten, Gebäude oder Versorgungsein-
richtungen) .

b) Ausgaben für die Beseitigung von Altlasten, soweit 
sie in einem unmittelbaren sachlichen Zusammen-
hang mit der zu fördernden Maßnahme stehen, so-
fern diese Beseitigung für die Umsetzung der Maß-
nahme erforderlich und wirtschaftlich vertretbar ist 
und sofern keine vorrangige umweltrechtliche Haf-
tung (beispielsweise nach Bundes-Bodenschutz-
gesetz [BBodSchG]) eines Dritten besteht .

 Die unter den Buchstaben a und b benannten Sanie-
rungsausgaben sind nur dann wirtschaftlich vertretbar, 
wenn sie im Verhältnis zur Größe des Infrastrukturpro-
jekts und der Anzahl der anzusiedelnden Betriebe wirt-
schaftlich vertretbar sind (Kosten-Nutzen-Relation) 
und nicht bereits durch andere Finanzierungsmöglich-
keiten gedeckt werden, zum Beispiel durch Inanspruch-
nahme aus Störerhaftung, Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men, Altlastenfonds, Städtebauförderungsmittel, Kon-
versionsmittel, Mittel gemäß Sozialgesetzbuch Drittes 
Buch (SGB III) . Soweit andere Finanzierungsmöglich-
keiten bestehen, sind diese von den förderfähigen Aus-
gaben abzusetzen (vergleiche Nummer 1 .5 Subsidiari-
tätsgrundsatz) .

6 .3 Baunebenausgaben für Maßnahmen der Nummern 2 .1 .1 
bis 2 .1 .8 können bis zu maximal 15 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Baukosten einer Maßnahme (grundsätz-
lich Hauptgruppen 200 - 600 der DIN 276) gefördert 
werden . Eine Förderung der Ausgaben von Baugeneh-
migungen ist ausgeschlossen . Vermarktungskosten im 
Zuge von Maßnahmen der Nummer 2 .1 .1 sind förder-
fähig bis zu 2 Euro je Quadratmeter zu erschließende 
Nettofläche.

6 .4 Die Zuwendung für ein Regionalbudget nach Num- 
mer 2 .1 .14 beträgt bis zu 80 Prozent der förderfähigen 
Ausgaben, höchstens jedoch 150 000 Euro pro Jahr . Die 
Laufzeit der Vorhaben kann bis zu drei Jahren betragen . 
Bei Verlängerung sind die Fördersätze degressiv auszu-
gestalten (Absenkung pro Verlängerungsperiode um 
mindestens 10 Prozentpunkte) .

 Ein Regionalbudget soll sich auf eine Region beziehen, 
die einen Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Entwick-
lungsproblemen und -chancen abbildet . Regionalbud-
getvorhaben in Regionen mit weniger als 100 000 Ein-
wohnern sind dem GRW-Unterausschuss vor Bewilli-
gung zur Entscheidung vorzulegen .

 Um die Bedarfe der Regionalen Wirtschaft ausreichend 
zu berücksichtigen, ist ein Kooperationsvertrag des 
RWK mit dem ihn umgebenden Landkreis vor Bewilli-
gung der Zuwendung vorzulegen .

6 .5 Die Zuwendung für ein Regionalmanagement nach 
Nummer 2 .1 .11 beträgt bis zu 75 Prozent der förder-
fähigen Ausgaben, höchstens jedoch 200 000 Euro pro 

Jahr . Die Laufzeit der Vorhaben kann bis zu drei Jahren 
betragen . Bei Verlängerung sind die Fördersätze de-
gressiv auszugestalten (Absenkung pro Verlängerungs-
periode um mindestens 10 Prozentpunkte) .

 Ein Regionalmanagement soll sich auf eine Region be-
ziehen, die einen Wirtschaftsraum mit gemeinsamen 
Entwicklungsproblemen und -chancen abbildet . Regio-
nalmanagementvorhaben in Regionen mit weniger als 
100 000 Einwohnern sind dem GRW-Unterausschuss 
vor Bewilligung zur Entscheidung vorzulegen .

 Um die Bedarfe der regionalen Wirtschaft ausreichend 
zu berücksichtigen, ist ein Kooperationsvertrag des 
RWK mit dem ihn umgebenden Landkreis vor Bewilli-
gung der Zuwendung vorzulegen .

6 .6 Die Zuwendungen für Planungs- und Beratungsleistun-
gen nach Nummer 2 .1 .9 sowie für Regionale Entwick-
lungskonzepte nach Nummer 2 .1 .10 betragen bis zu  
75 Prozent der förderfähigen Ausgaben, für Regionale 
Entwicklungskonzepte höchstens jedoch für eine Maß-
nahme 50 000 Euro .

7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7 .1 Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nur für ein 
Investitionsvorhaben gewährt, das innerhalb von sechs 
Monaten begonnen und innerhalb von 36 Monaten 
durchgeführt wird . Die genannten Fristen beginnen an 
dem Tag zu laufen, an dem der Bewilligungsbescheid 
Bestandskraft erlangt .

7 .2 Träger von Infrastrukturmaßnahmen nach den Num-
mern 2 .1 .1 und 2 .1 .2 der Richtlinie haben die geförderte 
Einrichtung vorrangig förderfähigen Betrieben zur Ver-
fügung zu stellen und sich bei Erschließungsmaßnah-
men zu diesem Zweck intensiv um die Ansiedlung von 
Primäreffektbetrieben zu bemühen . Hierfür ist ein Ver-
marktungskonzept vorzulegen, dessen Umsetzung grund-
sätzlich zu beauflagen ist.

7 .3 Die mit Fördermitteln der GRW erschlossenen Indus-
trie- und Gewerbegelände werden nach öffentlicher 
Verkaufsbemühung ausschließlich zum Marktpreis an 
den besten Bietenden im Einklang mit der Mitteilung 
der Europäischen Kommission betreffend Elemente 
staatlicher Beihilfen bei Verkäufen von Bauten und 
Grundstücken durch die öffentliche Hand (Mitteilung 
der EU-Kommission, ABl . C 262 vom 19 .7 .2016, S . 24) 
verkauft .

 Sollten Träger, Betreibende und Eigentümer einer geför-
derten Infrastruktur auseinanderfallen, müssen die Trä-
ger über das Grundstück gegenüber den Eigentümern 
vertraglich abgesicherte Einwirkungsrechte auf die spä-
tere Umgestaltung und spätere Nutzung besitzen und es 
ist eine Wertabschöpfungsklausel zu verankern, die si-
cherstellt, dass etwaige Gewinne oder Vorteile bei priva-
ten Trägern beziehungsweise Betreibenden der Infra-
struktur abgeschöpft werden und nach Abzug der Auf-
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wendungen nach Ablauf der Bindungsfrist gemäß Num-
mer 1 .3 an den Zuwendungsgeber abgeführt werden .

7 .4 Wird nach Nummer 2 .1 .1 oder 2 .1 .2 der Richtlinie Ge-
lände erschlossen, das sich nicht im Eigentum der Trä-
ger befindet, über welches die Träger aber vertraglich 
abgesicherte Einwirkungsrechte auf die Umgestaltung 
und spätere Nutzung haben, werden den Eigentümern 
durch die geförderten Maßnahmen während der Zweck-
bindung (vergleiche Nummer 7 .9) entstehende Vorteile 
(Differenz zwischen Verkaufspreis und Verkehrswert des 
unerschlossenen/nicht hergerichteten Grundstücks) auf 
der Grundlage eines Abschöpfungsvertrages entzogen .

7 .5 Träger der Infrastrukturmaßnahme haben vor Bewilli-
gung der Fördermittel zu prüfen, ob und inwieweit die 
Einschaltung privater Unternehmer Kosten- oder Zeit-
ersparnisse bei der Erbringung der öffentlichen Infra-
strukturleistungen ermöglicht . Die Prüfung soll auf der 
Grundlage eines Interessenbekundungsverfahrens er-
folgen . Zur Durchführung eines Interessenbekundungs-
verfahrens geben die Träger zweckmäßigerweise An-
zeigen auf, in denen das geplante Infrastrukturvorhaben 
vorgestellt wird und private Unternehmen aufgefordert 
werden, sich zu bewerben . Die Bewilligungsbehörde 
weist die Träger der Infrastrukturmaßnahme (Zuwen-
dungsempfangende) in geeigneter Weise auf diese Vor-
gehensweise hin .

7 .6 Träger können die Ausführung, den Betrieb und die 
Vermarktung des Infrastrukturprojekts sowie das Eigen-
tum an dem Infrastrukturprojekt auch an auf Gewinn-
erzielung ausgerichtete natürliche oder juristische Per-
sonen des Privatrechts übertragen . Eine Übertragung 
setzt voraus, dass:

- die Förderziele der GRW gewahrt bleiben und die 
geförderte Infrastruktureinrichtung vorrangig und 
zielgerichtet förderfähigen Betrieben zur Verfü-
gung gestellt wird (Nummer 7 .2),

 die Träger ausreichenden Einfluss auf die Ausge-
staltung des Projekts behalten, etwa durch eine ge-
eignete vertragliche Ausgestaltung (zum Beispiel 
Geschäftsbesorgungs-, Treuhand-, Erschließungs-
vertrag),

- die Auswahl der Betreibenden unter Beachtung der 
Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträ-
gen erfolgt und

- sich die wirtschaftliche Aktivität der Betreibenden 
auf den Betrieb beziehungsweise die Vermarktung 
der Infrastruktureinrichtung zu beschränken hat . Er 
darf die Infrastruktureinrichtung nicht eigenwirt-
schaftlich nutzen . Die Vergütung erfolgt mit einem 
marktüblichen Entgelt .

7 .7 Betreibende und Nutzende sowie Träger und Nutzende 
dürfen weder rechtlich, wirtschaftlich noch personell 
verflochten sein.

7 .8 Träger und gegebenenfalls Betreibende der Infrastruk-
turmaßnahme sind an die Erfüllung der im Koordinie-
rungsrahmen und in dieser Richtlinie genannten Vor-

aussetzungen nach Fertigstellung für eine Dauer von 
mindestens 15 Jahren gebunden .

7.9 Die Maßgaben der Standards energieeffizienten Bauens 
gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) sind bei der 
Errichtung von Gebäuden zu beachten .

8 Verfahren

8 .1 Der Antrag auf Gewährung von Investitionszuschüs-
sen ist vor Beginn des Investitionsvorhabens über das 
Online-Portal (außer für Maßnahmen gemäß Num-
mern 2 .1 .1 .12 und 2 .1 .13) bei der Investitionsbank des 
Landes Brandenburg (ILB) (Bewilligungsbehörde) zu 
stellen . Vor Antragstellung ist ein Beratungsgespräch 
bei der ILB obligatorisch zu führen . Eine Entschei-
dung noch im jeweils laufenden Haushaltsjahr kann 
regelmäßig nur erwartet werden, wenn die erforder-
lichen Unterlagen vollständig am 30 . Juni bei der ILB 
vorliegen .

 Wird mit der Maßnahme vor der Bewilligung begon-
nen, tragen die Antragstellenden das Risiko, dass dem 
Zuwendungsantrag ganz oder teilweise nicht entspro-
chen werden könnte .

8 .2 Maßgeblich für die Beurteilung der Förderfähigkeit ei-
nes Vorhabens ist der Zeitpunkt der Entscheidung über 
die Bewilligung der GRW-Förderung .

8 .3 Öffentliche Finanzierungshilfen, die den Antragstellen-
den in früheren Jahren gewährt wurden, und insbeson-
dere die Ergebnisse der Verwendungsnachweisprüfung, 
sind bei der Entscheidung über die Anträge zu berück-
sichtigen .

8 .4 Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit von Planung und 
Konstruktion und die Angemessenheit der Kosten bau-
licher Infrastrukturmaßnahmen werden vor der Ent-
scheidung zur Bewilligung

a)  durch hinlängliche baufachliche Dokumentationen 
(mindestens Entwurfsplanung, HOAI LP 3) und

b)  durch eine von der Bewilligungsbehörde veranlass-
te baufachliche Prüfung festgestellt . Diese Prüfung 
muss durch die zuständige staatliche Bauverwal-
tung oder eine andere nach § 44 Absatz 2 der Lan-
deshaushaltsordnung zugelassene Stelle erfolgen . 
Bei Vorhaben mit einem Zuschussvolumen unter  
1 000 000 Euro soll auf die baufachliche Prüfung 
verzichtet werden .

 Für die nach der Verordnung (EU) 651/2014 (AGVO) 
freigestellten Beihilfen müssen neben den Vorausset-
zungen der jeweiligen Freistellungsbestimmungen 
auch die Voraussetzungen des Kapitels I der AGVO er-
füllt werden .

 Informationen über jede Einzelbeihilfe nach AGVO 
von über 500 000 Euro werden im Transparenzmodul 
der EU-Kommission veröffentlicht .
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8 .5 In begründeten Ausnahmefällen kann durch das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Energie nach Einzel-
fallprüfung abweichend von dieser Richtlinie im Rah-
men der Regelungen des Koordinierungsrahmens ent-
schieden werden, wenn ein besonderes Landesinteresse 
vorliegt . Von einem besonderen Landesinteresse kann 
insbesondere ausgegangen werden, wenn die Infra-
strukturmaßnahme in erheblichem Maße langfristigen 
gesamtwirtschaftlichen Nutzen für das Land hat, das 
heißt:

 ein konkreter strukturpolitischer und finanzieller 
Bedarf nachgewiesen wird oder

- der Ansiedlung von Hochtechnologien dient oder
- es sich um Verbundprojekte handelt, bei denen För-

derprogramme anderer Ressorts eingebunden sind .

8 .6 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die VV/
VVG zu §§ 23, 44 LHO, soweit nicht in der Förder-
richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind .

8 .7 Abweichend von VV/VVG Nr . 7 zu § 44 LHO wird 
bestimmt, dass Zuwendungs(teil)beträge nur unter Vor-
lage von Nachweisen über die im Rahmen des Zuwen-
dungszwecks tatsächlich getätigten Ausgaben ausge-
zahlt werden dürfen . Ein letzter Teilbetrag von 5 Pro-
zent der Gesamtzuwendung darf darüber hinaus erst 
ausgezahlt werden, wenn die Zuwendungsempfangen-
den den Verwendungsnachweis gemäß Nummer 6 der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung (ANBest-P)/Nummer 7 der Allge-
meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (GV) (ANBest-G) 
vollständig und in prüffähiger Form vorgelegt haben .

8 .8 Die subventionserheblichen Tatsachen im Sinne von  
§ 264 des Strafgesetzbuches sind im Antragsformular 
zu bezeichnen .

9 Geltungsdauer

 Diese Richtlinie tritt am 1 . Januar 2022 in Kraft . Sie 
tritt mit Ablauf des 31 . Dezember 2023 außer Kraft .

 Mit Inkrafttreten dieser Richtlinie tritt die Richtlinie 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie zur 
Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infra-
struktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - GRW 
(GRW-I) vom 29 . Dezember 2020 (ABl . 2021 S . 75) 
außer Kraft .

10 Schlussbestimmungen

10.1 Diese Richtlinie findet Anwendung auf Anträge, die 
während ihrer Laufzeit gestellt und beschieden werden . 
Sie findet ferner Anwendung auf GRWIAnträge, die 

bereits vor Inkrafttreten gestellt, aber noch nicht be-
schieden worden sind .

10 .2 Verlieren Gemeinden beziehungsweise Gemeindeteile 
ihre Eigenschaft als Fördergebiet, können die bisheri-
gen Förderhilfen weiter gezahlt werden, wenn die Be-
willigung der Förderhilfe bis zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens der Gemeinde beziehungsweise des Gemein-
deverbandes als Fördergebiet erteilt wurde und die im 
Zusammenhang mit einem solchen Investitionsvorha-
ben angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter, 
Gebäudeteile, Ausbauten und Erweiterungen innerhalb 
von drei Jahren nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens 
der Gemeinde beziehungsweise des Gemeindeverban-
des aus dem Fördergebiet geliefert oder fertiggestellt 
wurden .

Anlage 1
zur Förderrichtlinie GRW-I

Folgende Standorte bilden Regionale Wachstumskerne:

Brandenburg an der Havel
Cottbus
Eberswalde
Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt
Fürstenwalde
Königs Wusterhausen/Wildau/Schönefeld
Luckenwalde
Ludwigsfelde
Neuruppin
Oranienburg/Hennigsdorf/Velten
Potsdam
Schwedt/Oder
Senftenberg/Schwarzheide/Lauchhammer/Finsterwalde/Groß-
räschen („Westlausitz“)1 
Spremberg
Wittenberge/Perleberg/Karstädt
Die Mehrfachnennungen bilden zusammen einen Regionalen 
Wachstumskern .

Folgende Standorte bilden Kur- und Erholungsorte im Land 
Brandenburg:

Bad Belzig
Bad Freienwalde
Bad Liebenwerda
Bad Saarow
Bad Wilsnack
Buckow
Burg/Spreewald 
Templin

Angermünde, OT Altkünkendorf, OT Angermünde, OT Wolletz
Fürstenberg, OT Himmelpfort
Lübben/Spreewald
Lübbenau/Spreewald
Lindow/Mark

1 Massen wird zum Regionalen Wachstumskern „Westlausitz“ zugehörig be-
trachtet .
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Lychen
Müllrose
Neuzelle, OT Neuzelle
Rheinsberg, OT Rheinsberg, OT Flecken Zechlin 
Rheinsberg, OT Kleinzerlang
Schwielochsee, OT Goyatz
Schwielowsee
Senftenberg
Stechlin, OT Neuglobsow
Waldsieversdorf
Wendisch Rietz
Werder (Havel)

Anlage 2 
zur Förderrichtlinie GRW-I

Cluster in Brandenburg

Energietechnik
Ernährungsindustrie
Gesundheitswirtschaft
Kunststoffe und Chemie
Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien
Metall
Optik
Verkehr, Mobilität, Logistik
Tourismus

Anlage 3 
zur Förderrichtlinie GRW-I

Radwege, an denen das Land aufgrund ihrer infrastrukturellen 
Bedeutung für den Tourismus ein besonderes strategisches Inte-
resse hat2 :

1 .  Radweg Berlin - Kopenhagen 
2 .  Radweg Berlin - Leipzig 
3 .  Radweg Berlin - Usedom 
4 .  Bischofstour 
5 .  Dahme-Radweg 
6 .  Elbe-Müritz-Radweg 
7 .  Elberadweg 
8 .  Europaradweg R1 (D-Route 3) 
9 .  Fläming-Skate 
10 .  Fürst-Pückler-Radweg 
11 .  Gurkenradweg 
12 .  Havel-Radweg 
13 .  Havelland-Radweg 
14 .  Kohle-Wind & Wasser-Tour 
15 .  Märkische Schlössertour 
16 .  Niederlausitzer Bergbautour 
17 .  Oderbruchbahn-Radweg 
18 .  Oder-Neiße-Radweg 
19 .  Oder-Spree-Tour 
20 .  Radrouten Historische Stadtkerne, 6 Routen 

2 Die Radwegeführung ist durch Routenorientierte Wegweisung, Zwischen-
wegweisung sowie Objektwegweisung entsprechend den Hinweisen zur 
wegweisenden Beschilderung im Radverkehr im Land Brandenburg (HBR) 
hinlänglich zu beschildern .

21 .  Seenlandroute 
22 .  Spreeradweg 
23 .  Tour Brandenburg 
24 .  Uckermärkischer Radrundweg 

Richtlinie 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie 

zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
- GRW - (GRW-G) - 

Wachstumsprogramm für kleine Unternehmen - 
Kleine Richtlinie

Vom 15 . Februar 2022

1 Grundlagen, Zuwendungszweck

1 .1 Das Land Brandenburg gewährt 

- auf der Grundlage des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ vom 6 . Oktober 1969 (BGBl . I  
S . 1861), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13 . April 2021 (BGBl . I S . 770),

- im Rahmen des auf dieser Grundlage ergangenen  
Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in 
der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden Koor-
dinierungsrahmen genannt),

- nach den Regelungen des Gemeinschaftsrechts der 
Europäischen Union (EU), 

- aufgrund der §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) und der dazu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften (VV) in der jeweils geltenden Fassung sowie 

- nach Maßgabe dieser Richtlinie 

 Zuwendungen für Investitionsvorhaben der gewerbli-
chen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes, 
durch die die Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit der 
Wirtschaft gestärkt und neue Arbeitsplätze geschaffen 
oder vorhandene gesichert werden . Mit den Zuwendun-
gen sollen Investitionsanreize zur Schaffung von Dauer-
arbeitsplätzen und zur Förderung von Innovationen ge-
geben werden . Die Investitionsvorhaben sollen zur Ver-
besserung der Einkommenssituation und zur Stärkung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur beitragen . Wichtige 
Zielindikatoren sind daher die Anzahl der neu geschaffe-
nen Dauerarbeitsplätze, die Anzahl der gesicherten Dauer-
arbeitsplätze sowie das realisierte Investitionsvolumen . 

 Die Zuwendungen sollen günstige Rahmenbedingungen 
für zukunftsfähige und gute Arbeitsplätze schaffen . An-
tragsteller müssen sich daher obligatorisch zum Beginn 
der Investitionsphase bei der Wirtschaftsförderung Land 
Brandenburg GmbH (WFBB), gegebenenfalls unter Be-
teiligung der berufsständischen Körperschaften (Kam-
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mern), zu Fragen Guter Arbeit (wie Qualifikation und 
Weiterbildung beziehungsweise Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie) informieren und beraten lassen .

1 .2 Ein Rechtsanspruch auf GRW-Mittel besteht nicht . Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres pflicht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel . 

1 .3 Die GRW-Mittel sind zusätzliche Hilfen . Sie sind des-
halb nicht dazu vorzusehen, andere öffentliche Finanzie-
rungsmöglichkeiten ohne regionale Zielsetzung zu erset-
zen (Subsidiaritätsgrundsatz) . 

1 .4 Für die nach der Verordnung (EU) Nr . 651/20141
3 

(AGVO) freigestellten Beihilfen müssen neben den Vor-
aussetzungen der jeweiligen Freistellungsbestimmung 
auch die Voraussetzungen des Kapitels I der AGVO er-
füllt werden .

2 Gegenstand der Förderung

2 .1 Gefördert werden Investitionen der gewerblichen Wirt-
schaft in Betriebsstätten im Land Brandenburg .

 Es gelten die Begriffsbestimmungen und Regelungen des 
Koordinierungsrahmens Teil II A Nummer 1 und 2 .

 Die Richtlinie unterscheidet Gemeinden/Landkreise/
kreisfreie Städte in sogenannte C- und D-Fördergebiete 
(vergleiche Anlage 3) . Die Regelungen des Koordinie-
rungsrahmens für die C-Fördergebiete richten sich insbe-
sondere nach Artikel 13 und 14 AGVO sowie den Leit-
linien für Regionalbeihilfen2 .4In den D-Fördergebieten 
sind Investitionsbeihilfen für KMU35nach Maßgabe des 
Artikels 17 AGVO möglich . Regelungen in C- und  
D-Fördergebieten können voneinander abweichen .  

2 .2 Förderfähige Investitionen sind

- die Errichtung einer neuen Betriebsstätte (Errich-
tungsinvestition),

- der Ausbau der Kapazitäten einer Betriebsstätte (Er-
weiterungsinvestition),

 die Diversifizierung der Produktion einer Betriebs-
stätte in neue, zusätzliche Produkte,

- die grundlegende Änderung des Gesamtproduktions-
verfahrens einer bestehenden Betriebsstätte und 

1 Verordnung (EU) Nr . 651/2014 der Kommission vom 17 . Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl . L 187 vom 26 .6 .2014, S . 1) in 
der jeweils geltenden Fassung .

2 Leitlinien für Regionalbeihilfen (Regionalleitlinien) (ABl . C 153 vom 
29 .4 .2021, S . 1) in der jeweils geltenden Fassung .

3 Nach der KMUDefinition in Anhang I der AGVO hat ein kleines Unterneh-
men weniger als 50 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz beziehungsweise 
eine Jahresbilanz von höchstens 10 Millionen Euro . Ein mittleres Unterneh-
men hat weniger als 250 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von höchstens 
50 Millionen Euro beziehungsweise eine Jahresbilanzsumme von höchstens 
43 Millionen Euro . Dabei werden verbundene Unternehmen und Partner-
unternehmen einbezogen .

- die Übernahme einer stillgelegten oder von Still-
legung bedrohten Betriebsstätte unter Marktbedingun-
gen durch einen unabhängigen Investor . Bei kleinen 
Unternehmen mit dem Fokus auf dem Angebot tou-
ristischer Dienstleistungen, die von Familienmitglie-
dern ursprünglicher Eigentümer oder von ehemali-
gen Beschäftigten übernommen werden, entfällt die 
Voraussetzung, dass die Vermögenswerte von Drit-
ten, die in keiner Beziehung zum Verkäufer stehen, 
erworben werden müssen . Die Übernahme von Un-
ternehmensanteilen gilt nicht als Erstinvestition .

2 .3 Es werden nur Vorhaben mit förderfähigen Ausgaben 
(Sachkosten nach Nummer 2 .6 oder Lohnkosten nach 
Nummer 2 .7) von mindestens 60 000 Euro und höchstens 
2 Millionen Euro gefördert .

2 .4 Von der Förderung sind die in Anlage 1 aufgeführten Be-
reiche ausgeschlossen sowie Unternehmen in Schwierig-
keiten nach Artikel 2 Nummer 18 AGVO, mit Ausnahme 
solcher Unternehmen in Schwierigkeiten, die am 31 . De-
zember 2019 keine Unternehmen in Schwierigkeiten wa-
ren, aber in der Zeit vom 1 . Januar 2020 bis 31 . Dezem-
ber 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten wurden, 
und mit Ausnahme von Beihilfen an Unternehmen in 
Schwierigkeiten zur Bewältigung der Folgen von Natur-
katastrophen .

2 .5 Die Verlagerung von Betriebsstätten aus Berlin nach 
Brandenburg ist grundsätzlich nicht förderfähig . 

2 .6 Sachkostenzuschüsse 
  
2 .6 .1 Förderfähig ist nur der Teil der Investitionen, der je ge-

schaffenen Dauerarbeitsplatz 750 000 Euro und je gesi-
cherten Dauerarbeitsplatz 500 000 Euro nicht übersteigt . 
Ein Ausbildungsplatz wird wie ein Dauerarbeitsplatz ge-
wertet . Arbeitsplätze, die mit Leiharbeitnehmern besetzt 
werden, werden nicht als Dauerarbeitsplätze anerkannt . 

2 .6 .2 Immaterielle Wirtschaftsgüter sind nur bis maximal  
50 Prozent der förderfähigen Investitionen förderfähig . 

2 .6 .3 Nicht förderfähig sind 

- Grundstücke, 
- Tiere, 
- Wasserfahrzeuge,
- Ausgaben, die während der Investition anfallen, aber 

zur Durchführung des gewöhnlichen Geschäftsbe-
triebs nicht erforderlich sind (zum Beispiel Kunst-
gegenstände, Richtfeste),

- gezahlte Baukostenzuschüsse, 
- Umsatzsteuer und auf Rechnungen ausgewiesene 

Skonti und Rabatte, unabhängig von ihrer Inan-
spruchnahme,

- Finanzierungen und Versicherungen, 
- gebrauchte Wirtschaftsgüter, es sei denn, es handelt 

sich um Investitionen zum Erwerb der Vermögens-
werte einer Betriebsstätte, die geschlossen wurde oder 
ohne diesen Erwerb geschlossen worden wäre, oder 
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das erwerbende Unternehmen ist ein kleines oder 
mittleres Unternehmen in der Gründungsphase, und 

- Eigenleistungen . 

2 .6 .4 Leistungen, die von „verbundenen Unternehmen“ oder 
„Partnerunternehmen“ gegenüber dem Antragsteller er-
bracht werden, sind grundsätzlich nicht förderfähig .

2 .7 Lohnkostenzuschüsse 

2 .7 .1 Förderfähig sind die Lohnkosten von an Erstinvestitio-
nen gebundenen Arbeitsplätzen . Ein Arbeitsplatz ist in-
vestitionsgebunden, wenn er eine Tätigkeit betrifft, auf 
die sich die Investition bezieht, und wenn er in den ersten 
drei Jahren nach Abschluss der Investition geschaffen 
wird . Zugrunde gelegt werden können lediglich die neu 
geschaffenen Arbeitsplätze, die zu einem Nettozuwachs 
an Beschäftigten im Verhältnis zur durchschnittlichen 
Beschäftigtenzahl in den vergangenen zwölf Monaten 
führen . Die dem Lohnkostenzuschuss zugrunde gelegten 
Arbeitsplätze müssen mindestens fünf Jahre besetzt blei-
ben .

2 .7 .2  Förderfähig sind Lohnkosten, die für eingestellte Perso-
nen während eines Zeitraums von zwei Jahren anfallen . 
Diese umfassen den Arbeitgeber-Bruttolohn (vor Steu-
ern) und die gesetzlichen Sozialabgaben, mindestens  
37 000 Euro und höchstens jedoch 85 000 Euro pro Per-
son und Jahr . 

  
2 .7 .3 Gehälter für Geschäftsführer, Vorstände und geschäfts-

führende Gesellschafter sind nicht förderfähig . 

3  Zuwendungsempfänger

 Zuwendungsempfänger sind kleine Unternehmen46der 
gewerblichen Wirtschaft nach der jeweils geltenden De-
finition der Europäischen Kommission.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4 .1 Ein Investitionsvorhaben kann gefördert werden, wenn 
es geeignet ist, durch Schaffung von zusätzlichen Ein-
kommensquellen das Gesamteinkommen in dem jeweili-
gen Wirtschaftsraum unmittelbar und auf Dauer nicht 
unwesentlich zu erhöhen („Primäreffekt“) . 

4 .2 Für eine Förderung kommt ein Investitionsvorhaben 
grundsätzlich nur in Betracht, wenn

a) der jahresdurchschnittliche Investitionsbetrag die in 
den letzten drei Jahren durchschnittlich verdienten 
Abschreibungen um mindestens 50 Prozent über-
steigt oder

b) die Zahl der bei Antragstellung in den Betriebsstätten 
des zu fördernden Unternehmens in der Gemeinde 
bestehenden Dauerarbeitsplätze um mindestens 10 Pro-
zent erhöht wird . 

4  Definition KMU siehe Fußnote 3.

 Bei Errichtungen einer neuen Betriebsstätte und Über-
nahmen gelten diese Voraussetzungen als erfüllt . 

 Darüber hinaus müssen die förderfähigen Kosten bei der 
Förderung von Investitionen für 

 die Diversifizierung der Produktion einer bestehen-
den Betriebsstätte mindestens 200 Prozent über dem 
Buchwert liegen, der in dem Geschäftsjahr vor Be-
ginn der Arbeiten für die wiederverwendeten Vermö-
genswerte verbucht wurde .

4 .3 Ein angemessener beihilfefreier Eigenbeitrag des Inves-
tors am Investitionsvorhaben (mindestens 25 Prozent der 
förderfähigen Ausgaben) ist Voraussetzung für eine För-
derung .

4 .4  Bei Lohnkostenzuschüssen muss zusätzlich der überwie-
gende Teil der neu geschaffenen Arbeitsplätze eines der 
folgenden Kriterien erfüllen:

 Arbeitsplätze mit überdurchschnittlicher Qualifika
tionsanforderung,

- Arbeitsplätze mit besonders hoher Wertschöpfung 
oder

- Arbeitsplätze in einem Bereich mit besonders hohem 
Innovationspotenzial .

 Die zu fördernden, neu geschaffenen Arbeitsplätze müs-
sen mit Arbeitskräften besetzt werden, deren jährlicher 
Arbeitgeber-Bruttolohn (vor Steuern) einschließlich ge-
setzlicher Sozialabgaben mindestens 37 000 Euro be-
trägt . 

 Die dem Lohnkostenzuschuss zugrunde gelegten Ar-
beitsplätze müssen mindestens fünf Jahre besetzt bleiben .

 Darüber hinaus muss bei lohnkostenbezogenen Zuschüs-
sen für kleine Unternehmen in den D-Fördergebieten 
(vergleiche Landkreise nach Anlage 3) gemäß Artikel 17 
Absatz 5 Buchstabe b AGVO in der betreffenden  
Betriebsstätte ein Nettoanstieg der Beschäftigtenzahl  
im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen  
zwölf Monate erfolgen .

4 .5 Tourismus

4 .5 .1 Gefördert werden touristische Vorhaben in den Berei-
chen Gesundheitstourismus in staatlich anerkannten Kur- 
und Erholungsorten (Anlage 2), Rad- und Wassertouris-
mus sowie Vorhaben, die zur Entwicklung innovativer 
oder zur Ergänzung bereits vorhandener touristischer 
Produkte beitragen . Investitionen im Rahmen der Exis-
tenzgründung und Unternehmensnachfolge nach Num-
mer 2 .2 dieser Richtlinie werden auch außerhalb der in 
Satz 1 genannten Bereiche gefördert . Die Vorhaben sol-
len zur Erhöhung der Übernachtungszahlen in den Touris-
musregionen, zur Gewinnung neuer Gästegruppen bezie-
hungsweise zur Saisonverlängerung beitragen . Alle tou-
ristischen Vorhaben müssen den Nachweis der Barriere-
freiheit sowie des Qualitätssiegels ServiceQ Deutschland 
erbringen . Die Erfüllung der Qualitätskriterien ist bei der 
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Verwendungsnachweisprüfung zu belegen und muss für 
die Dauer der Überwachungszeit erhalten bleiben .

4 .5 .2 Ein touristisches Investitionsvorhaben zur Erhöhung und 
Schaffung von Bettenkapazitäten kann gefördert werden, 
wenn mindestens zehn Betten aufgeteilt auf drei Einhei-
ten geschaffen werden . Abweichend davon sind touristi-
sche Vorhaben zur Erhöhung und Schaffung von Betten-
kapazitäten förderfähig, wenn sie als zusätzliche Investi-
tion in bestehenden Gasthöfen und Gasthäusern erfolgen .

4 .5 .3 Grundsätzlich muss der Zuwendungsempfänger bei tou-
ristischen Vorhaben in Beherbergungsbetrieben sowie 
Gasthöfen und Gasthäusern am Ende des Investitions-
zeitraums in die Deutsche Hotelklassifizierung, die Klas-
sifizierung von Ferienwohnungen und häusern und Pri-
vatzimmern, die GKlassifizierung beziehungsweise die 
Campingplatzklassifizierung aufgenommen sein und die-
ses für die Dauer der Überwachungszeit bleiben . Maß-
gaben des Denkmalschutzes sind hierbei angemessen zu 
berücksichtigen .

4 .5 .4 Bei touristischen Vorhaben im Bereich Radtourismus muss 
der Zuwendungsempfänger am Ende des Investitionszeit-
raums im Besitz der ADFCZertifizierung „Bett+Bike“ 
sein und dieses für die Dauer der Zweckbindung bleiben 
sowie bei Vorhaben im Bereich Wassertourismus in das 
Informationssystem „Gelbe Welle“ aufgenommen sein 
und dies bis zum Ende der Zweckbindungsfrist bleiben .

5 Art und Umfang der Förderung

5 .1 Die Zuwendung wird zur Projektförderung als Anteil-
finanzierung in Form des Zuschusses zu den zuwen-
dungsfähigen Ausgaben gewährt . Der Antragsteller kann 
zwischen sachkapitalbezogenen und lohnkostenbezoge-
nen Zuschüssen wählen .  

5 .2 Sonstige Fördermittel sind auf den für das jeweilige In-
vestitionsvorhaben geltenden Fördersatz anzurechnen . 

5 .3 In den D-Fördergebieten5
7

, 
8

6 (vergleiche Anlage 3) gilt 
nach Artikel 17 Absatz 6 AGVO ein Höchstfördersatz von 
20 Prozent für kleine Unternehmen . 

5 .4 In den C-Fördergebieten (vergleiche Anlage 3) kann die 
Förderung bis zu einem Höchstsatz von 35 Prozent7

9 er-
folgen . 

5 Investitionsbeihilfen für KMU in D-Fördergebieten sind nach Maßgabe von 
Artikel 17 AGVO möglich . Zu beachten ist der Schwellenwert gemäß Ar-
tikel 4 Absatz 1 Buchstabe c AGVO in Höhe von 7,5 Millionen Euro pro 
Unternehmen und Investitionsvorhaben .

6 Die Einzelnotifizierungspflicht, die sich aus Artikel 4 Absatz 1 AGVO er-
gibt, und die Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren gemäß Artikel 12 
AGVO sind zu beachten .

7 In den kreisfreien Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus sowie im Landkreis 
Spree-Neiße ist im Höchstfördersatz bereits ein zu Nummer 5 .4 zusätzlicher 
Grenzzuschlag in Höhe von 5 Prozent berücksichtigt .

5 .5  In den an Polen angrenzenden C-Fördergebieten (ver-
gleiche Landkreise nach Anlage 3) kann ein Zuschlag in 
Höhe von 10 Prozent gewährt werden .8

10

5 .6 Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung über 
die Bewilligung mehr als 30 Prozent Leiharbeitnehmer in 
der Betriebsstätte beschäftigen, erhalten keine Förde-
rung . Bei Unternehmen, die mehr als 10 Prozent Leih-
arbeitnehmer in der Betriebsstätte beschäftigen, wird die 
Förderung halbiert . Dies gilt nicht bei der Errichtung ei-
ner neuen Betriebsstätte . Sachgrundlos befristete Ar-
beitsverhältnisse im Sinne von § 14 Absatz 2 des Teilzeit- 
und Befristungsgesetzes werden Leiharbeitnehmern 
gleichgestellt . Dies gilt nicht für Saisonarbeitsplätze im 
Sinne von Teil II A Nummer 1 .1 .4 Absatz 6 des Koor-
dinierungsrahmens . 

5 .7 Regionalbeihilfen für Unternehmen der Kunstfaser-
industrie9

11 sind einzeln bei der Europäischen Kommission 
anzumelden .

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6 .1 Der Zuwendungsempfänger hat die gewährte Zuwen-
dung für das Investitionsvorhaben zu verwenden . Eine 
solche Verwendung liegt regelmäßig nur dann vor, wenn 
das Investitionsvorhaben bis zum Ende des im Zuwen-
dungsbescheid bestimmten Investitionszeitraums ver-
wirklicht und die geförderte Betriebsstätte betrieben wird 
(Zuwendungszweck) .

6 .2 Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nur für In-
vestitionsvorhaben gewährt, die spätestens sechs Monate 
nach Bestandskraft des Bewilligungsbescheides begon-
nen und innerhalb von 36 Monaten durchgeführt werden .

6 .3 Die geförderten Wirtschaftsgüter unterliegen mindestens 
fünf Jahre der Zweckbindung und müssen in der geför-
derten Betriebsstätte verbleiben, es sei denn, sie werden 
durch gleich- oder höherwertige Wirtschaftsgüter ersetzt 
(Zweckbindungs- und Verbleibefrist) . Diese Frist beginnt 
am Ende des im Zuwendungsbescheid bestimmten In-
vestitionszeitraums .

 Wird ein Wirtschaftsgut seiner Natur nach regelmäßig 
außerhalb der Betriebsstätte eingesetzt, dann ist es nur 
förderfähig, wenn es ausschließlich im Fördergebiet ein-
gesetzt wird .

 Die Zweckbindungs- und Verbleibefrist im Beherber-
gungsgewerbe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen 
und -häuser sowie Campingplätze) beträgt zehn Jahre .

8 Wenn ein C-Fördergebiet an ein A-Fördergebiet angrenzt, darf die für die an 
das A-Fördergebiet angrenzenden NUTS-3-Regionen oder Teile von NUTS-3- 
Regionen in dem betreffenden C-Fördergebiet zulässige Beihilfehöchst-
intensität bei Bedarf angehoben werden, solange die Differenz zwischen 
den Beihilfeintensitäten der beiden Gebiete nicht mehr als 15 Prozentpunkte  
beträgt (vergleiche Randnummer 184 der Regionalleitlinien) .

9 Vergleiche Artikel 2 Nummer 44 AGVO .
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6 .4 Die geförderten neuen beziehungsweise gesicherten Ar-
beitsplätze und Ausbildungsplätze müssen mindestens 
fünf Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens tat-
sächlich besetzt sein oder zumindest auf dem Arbeits-
markt dauerhaft angeboten werden (Überwachungszeit) . 
Diese Überwachungszeit gilt auch für die weiteren Auf-
lagen wie die Einhaltung der Qualitätskriterien bei tou-
ristischen Vorhaben . 

6 .5 Besicherung, Haftung

 Im Zuwendungsbescheid ist die Sicherung der zweckent-
sprechenden Verwendung oder eines etwaigen Erstat-
tungsanspruchs zu regeln . 

 Die Zuwendungen sind grundsätzlich durch eine Bürg-
schaft der Gesellschafter, ab einer Beteiligung (selbst 
beziehungsweise einschließlich verflochtener Unterneh-
men) von mindestens 25 Prozent am Gesellschaftskapital 
oder 25 Prozent der Stimmrechte entsprechend ihrer pro-
zentualen Beteiligung, durch Bankbürgschaft oder durch 
Bürgschaften Dritter zu besichern . Die Bürgschaft ist bei 
natürlichen Personen begrenzt auf die Höhe von zwei 
Bruttojahreseinkommen des betreffenden Gesellschaf-
ters . Sind die Gesellschafter ihrerseits beschränkt haften-
de juristische Personen, kann die Bürgschaft auch von 
deren Gesellschaftern verlangt werden . Von einer Bürg-
schaftsübernahme kann nach Lage des jeweiligen Einzel-
falles abgesehen werden, wenn sie in Bezug auf Art, 
Zweck und Höhe der Zuwendung unverhältnismäßig ist . 
Dies gilt insbesondere, wenn das wirtschaftliche Eigen-
kapital der Gesellschaft mindestens der Zuwendungs-
höhe einschließlich der bereits gewährten Fördermittel, 
für die noch eine Bindefrist läuft, entspricht sowie bei 
Zuwendungen bis 100 000 Euro bei KMU oder einem 
Haftungsanspruch unter 25 000 Euro beim einzelnen  
Gesellschafter . 

7 Verfahren

7 .1 Der Antrag auf Gewährung von Investitionszuschüssen 
ist vor Beginn des Investitionsvorhabens unter Verwen-
dung des amtlichen Vordrucks bei der Investitionsbank 
des Landes Brandenburg (ILB) zu stellen . Der Antrag 
kann noch im jeweils laufenden Haushaltsjahr nur ge-
prüft werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen voll-
ständig am 30 . September bei der ILB vorliegen . 

7 .2 Mit dem Vorhaben darf mit Antragstellung (Posteingang) 
begonnen werden . Die Risiken liegen beim Antragsteller .

 Beginn des Investitionsvorhabens ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe-
rungs- und Leistungsvertrages . Bei Baumaßnahmen gel-
ten Planung und Bodenuntersuchung nicht als Beginn 
des Investitionsvorhabens . Der Grunderwerb ist nicht als 
Beginn des Vorhabens anzusehen . 

 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen wird die zustän-
dige staatliche Bauverwaltung vor der Bewilligung betei-
ligt (baufachliche Prüfung), wenn die vorgesehene Zu-

wendung den Betrag von 1 000 000 Euro und der Förder-
satz 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten über-
steigt . 

 
7 .3 Maßgeblich für die Beurteilung eines Vorhabens (Sach- 

und Rechtslage) ist der Zeitpunkt der Entscheidung über 
die Bewilligung der GRW-Förderung .

7 .4 Die Bewilligungsbehörde bezieht fachliche Stellungnah-
men insbesondere der Industrie- und Handelskammern 
beziehungsweise der Handwerkskammern des Landes 
sowie bedarfsgemäß anderer fachlicher Einrichtungen 
ein . Ein Landesförderausschuss (LFA) berät die Bewilli-
gungsbehörde vor Förderentscheidung . Die erforderli-
chen Angaben und Unterlagen müssen der ILB so recht-
zeitig vor dem Termin des LFA vollständig vorliegen, 
dass eine rechtzeitige Vorbereitung sichergestellt werden 
kann . 

7 .5 Öffentliche Finanzierungshilfen, die dem Antragsteller 
in früheren Jahren gewährt wurden, und insbesondere die 
damit zusammenhängenden Ergebnisse der Verwen-
dungsnachweisprüfungen sind bei der Entscheidung über 
die Anträge zu berücksichtigen .

7 .6 Die Bewilligungsbehörde überwacht die ordnungsgemä-
ße und zweckentsprechende Verwendung der Mittel . Sie 
teilt dem Zuwendungsempfänger auch die Höhe der ihm 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zufließenden 
Bundesmittel in geeigneter Weise mit . 

7 .7  Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu §§ 23, 
44 LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abwei-
chungen zugelassen worden sind .

7 .8 Abweichend von den VV zu § 44 LHO wird bestimmt:

a) Der erste Zuwendungsteilbetrag kann grundsätzlich 
erst nach Vorlage des Nachweises über die Beratung 
zu Guter Arbeit nach Nummer 1 .1 ausgezahlt wer-
den .

b) Ein letzter Teilbetrag von 5 Prozent der Gesamt-
zuwendung darf darüber hinaus erst ausgezahlt wer-
den, wenn der Zuwendungsempfänger den Verwen-
dungsnachweis gemäß Nummer 6 der Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-
förderung (ANBest-P) vollständig und in prüffähiger 
Form vorgelegt hat .

c) Die Vorschriften der Nummer 3 ANBest-P - „Ver-
gabe von Aufträgen“  finden bei Investitionsvorha-
ben, die aus der Gemeinschaftsaufgabe gefördert 
werden, keine Anwendung . Sofern eine öffentliche 
Ausschreibung durchgeführt wird, sollte diese über 
die zentrale DV-Erfassung („Vergabemarktplatz 
Brandenburg“) veröffentlicht werden .
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d) Bei Lohnkostenzuschüssen erfolgt die Auszahlung in 
Form der Erstattung geleisteter Ausgaben nach Ab-
lauf des ersten und des zweiten Jahres gerechnet von 
der ersten Besetzung eines geschaffenen Arbeitsplat-
zes . 

7 .9 Die subventionserheblichen Tatsachen im Sinne von  
§ 264 des Strafgesetzbuches sind im Antrag bezeichnet . 

7 .10  Informationen über jede Einzelbeihilfe nach der AGVO10
12 

von über 500 000 Euro werden im Transparenzmodul der 
EU-Kommission11

13 veröffentlicht. Im Falle notifizierter 
Einzelbeihilfen von mehr als 100 000 Euro werden die 
Informationen12

14 über diese Beihilfe gemäß Randnum-
mer 136 der Regionalleitlinien ebenfalls im Transparenz-
modul der EU-Kommission13

15 veröffentlicht .

8 Geltungsdauer

 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1 . Januar 2022 in 
Kraft . Sie tritt mit Ablauf des 31 . Dezember 2023 außer 
Kraft . 

9 Schlussbestimmungen

 Diese Richtlinie findet Anwendung auf Anträge, die wäh-
rend ihrer Laufzeit gestellt und beschieden werden . Sie 
findet ferner Anwendung auf GRWGAnträge, die be-
reits vor Inkrafttreten gestellt, aber noch nicht beschie-
den worden sind . 

Anlage 1
 

Ausschlüsse nach Nummer 2.4 der Richtlinie14
16 

Ausgeschlossene Bereiche:

- Land- und Forstwirtschaft, soweit nicht Verarbeitung,
- Aquakultur, Fischerei, 
- Eisen- und Stahlindustrie15

17, 
- Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden und vergleich-

bare Zweige der Urproduktion, 
- Erzeugung und Verteilung von Energie, Energieversor-

gung, Energieinfrastrukturen und Wasserversorgung (außer 
Kraftwerken und Wasserversorgungsanlagen, die überwie-
gend dem betrieblichen Eigenbedarf dienen) sowie Abwas-
serentsorgung, 

- Baugewerbe, 
- Einzelhandel, soweit nicht Versandhandel,
- Transport- und Lagergewerbe,
- Krankenhäuser, Kliniken, Sanatorien oder ähnliche Ein-

richtungen,
- Unternehmen, deren Haupttätigkeit unter die Klasse 70 .22 

„Unternehmensberatung“ der NACE Revision 2 fällt (au-
ßer technische Unternehmensberatung), 

10 Siehe Anhang III der AGVO .
11 https://webgate .ec .europa .eu/competition/transparency/public?Ianq=de .
12 Siehe Anhang VIII der Regionalleitlinien .
13 https://webgate .ec .europa .eu/competition/transparency/public?Ianq=de .
14 Siehe auch Teil II A Nummer 3 .1 des Koordinierungsrahmens .
15 Siehe Artikel 2 Nummer 43 AGVO .

 freiberufliche Architektur und Ingenieurbüros,
- Flughäfen und -plätze,
- Veranstalter und Einrichter von Kongressen, Ausstellungen 

und Messen,
- Werbeleistungen für die gewerbliche Wirtschaft, Call-

center, 
- Abfallbeseitigung und alle damit im Zusammenhang ste-

henden Tätigkeiten (Sammeln, Befördern, Handeln, Ma-
keln, Bereitstellen, Lagern, Behandeln) einschließlich 
Kompostierungsanlagen, Deponieanlagen und Anlagen zur 
Aufbereitung und Reinigung belasteter Böden,

- Schulen, Internate sowie Fort- und Ausbildungsstätten aller 
Art,

- Kfz-Reparatur- und -Instandsetzungsbetriebe sowie -Aus- 
und -Umbau,

- Anlagen zur Herstellung von Biodiesel und Bioethanol, 
- Unternehmen, deren Haupttätigkeit unter Abschnitt K „Er-

bringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ 
der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE 
Revision 2 fällt, 

- Tierpensionen, Tierausbildungsstätten,
- Hallenbäder, soweit nicht in kur- oder wellnessorientierten 

touristischen Vorhaben eingebunden, sowie Strand- und 
Freibäder, 

- Sport- und Spielstätten (einschließlich Kletterparks, Baum-
wipfelpfade, Schießanlagen und Ähnlichem), außer bei sai-
sonverlängernden touristischen Vorhaben, 

- Gokart-Bahnen und sonstige fahrgeschäftsähnliche Ein-
richtungen,

- separate Kegel- und Bowlingbahnen, Fitnesscenter, Reit-
anlagen, 

- Golfplätze und Tennisanlagen einschließlich deren Neben-
einrichtungen,

- Tierparks, zoologische Gärten,
- Schlachtereien, 
- Waffenproduktion, 
- Kinos, Museen, Theater, Veranstaltungsstätten und Ausstel-

lungsräume, Bars, Diskotheken und mobile Dienstleistun-
gen .

Anlage 2

Kur- und Erholungsorte 

-  Bad Saarow
-  Bad Liebenwerda
-  Bad Freienwalde
-  Bad Wilsnack
-  Bad Belzig
-  Buckow
-  Templin
-  Burg/Spreewald 
-  Angermünde, OT Altkünkendorf, OT Angermünde, OT Wol-

letz
-  Fürstenberg, OT Himmelpfort
-  Lübben/Spreewald
-  Lübbenau/Spreewald
-  Lindow/Mark
-  Lychen
-  Müllrose
-  Neuzelle, OT Neuzelle
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-  Rheinsberg, OT Rheinsberg, OT Flecken Zechlin, OT Klein-
zerlang

-  Senftenberg
-  Schwielochsee, OT Goyatz
-  Schwielowsee
-  Stechlin, OT Neuglobsow
-  Waldsieversdorf
-  Wendisch Rietz
-  Werder (Havel)

Anlage 3 

Fördergebiete nach Landkreisen:

C-Gebiet:

- Prignitz
- Ostprignitz-Ruppin
- Uckermark
- Havelland (außer die Gemeinde Falkensee)
- Märkisch-Oderland
- Oder-Spree
- Spree-Neiße
- Oberspreewald-Lausitz
- Elbe-Elster
- Kreisfreie Städte Cottbus, Frankfurt (Oder), Brandenburg 

an der Havel

D-Gebiet:

- Gemeinde Falkensee
- Oberhavel
- Barnim
- Dahme-Spreewald
- Teltow-Fläming
- Potsdam
- Potsdam-Mittelmark

Grenzregion:

- Uckermark
- Märkisch-Oderland
- Oder-Spree
- Spree-Neiße
- Kreisfreie Städte Cottbus, Frankfurt (Oder)

Richtlinie 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie 

zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
- GRW - (GRW-G) - Große Richtlinie

Vom 15 . Februar 2022

1  Grundlagen, Zuwendungszweck

1 .1 Das Land Brandenburg gewährt 

- auf der Grundlage des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ vom 6 . Oktober 1969 (BGBl . I  
S . 1861), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 13 . April 2021 (BGBl . I S . 770), 

- im Rahmen des auf dieser Grundlage ergangenen 
Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in 
der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden Koor-
dinierungsrahmen genannt),

- nach den Regelungen des Gemeinschaftsrechts der 
Europäischen Union (EU), 

- aufgrund der §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) und der dazu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften (VV) in der jeweils geltenden Fassung sowie 

- nach Maßgabe dieser Richtlinie 

 Zuwendungen für Investitionsvorhaben der gewerbli-
chen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes, 
durch die die Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit der 
Wirtschaft gestärkt und neue Arbeitsplätze geschaffen 
oder vorhandene gesichert werden . Mit den Zuwendun-
gen sollen Investitionsanreize zur Schaffung von Dauer-
arbeitsplätzen und zur Förderung von Innovationen ge-
geben werden . Die Investitionsvorhaben sollen zur Ver-
besserung der Einkommenssituation und zur Stärkung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur beitragen . Wichtige 
Zielindikatoren sind daher die Anzahl der neu geschaffe-
nen Dauerarbeitsplätze, die Anzahl der gesicherten Dauer-
arbeitsplätze sowie das realisierte Investitionsvolumen . 

 Die Zuwendungen sollen günstige Rahmenbedingungen 
für zukunftsfähige und gute Arbeitsplätze schaffen . An-
tragsteller müssen sich daher obligatorisch zum Beginn 
der Investitionsphase bei der Wirtschaftsförderung Land 
Brandenburg GmbH (WFBB), gegebenenfalls unter Be-
teiligung der berufsständischen Körperschaften (Kam-
mern), zu Fragen Guter Arbeit (wie Qualifikation und 
Weiterbildung beziehungsweise Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie) informieren und beraten lassen .

1 .2 Ein Rechtsanspruch auf GRW-Mittel besteht nicht . Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres pflicht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel . 
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1 .3 Die GRW-Mittel sind zusätzliche Hilfen . Sie sind des-
halb nicht dazu vorzusehen, andere öffentliche Finanzie-
rungsmöglichkeiten zu ersetzen (Subsidiaritätsgrund-
satz) . 

1 .4  Strukturbestimmende Vorhaben werden vorrangig geför-
dert . Dabei handelt es sich um Vorhaben mit förderfähi-
gen Sachinvestitionen von mehr als 25 Millionen Euro, 
mit denen mindestens 50 Arbeitsplätze neu geschaffen 
werden . Für strukturbestimmende Vorhaben sind im kon-
kreten Einzelfall Abweichungen von dieser Richtlinie im 
Rahmen der Regelungen des Koordinierungsrahmens 
möglich . 

1 .5 Für die nach der Verordnung (EU) Nr . 651/20141
18 

(AGVO) freigestellten Beihilfen müssen neben den Vor-
aussetzungen der jeweiligen Freistellungsbestimmung 
auch die Voraussetzungen des Kapitels I der AGVO er-
füllt werden .

2 Gegenstand der Förderung

2 .1 Gefördert werden vorrangig Investitionen der gewerbli-
chen Wirtschaft in Betriebsstätten im Land Brandenburg, 
die zu einem der folgenden Cluster gehören: 

-  Energietechnik,
-  Gesundheitswirtschaft,
-  IKT, Medien und Kreativwirtschaft,
-  Optik und Photonik,
-  Verkehr, Mobilität und Logistik,
-  Ernährungswirtschaft,
-  Kunststoffe und Chemie,
-  Tourismus,
-  Metall .

 Die Abgrenzungen der Wirtschaftszweige zu diesen 
Clustern werden von der Bewilligungsbehörde bekannt 
gegeben . Die branchenmäßige Zuordnung der Unterneh-
men erfolgt anhand der statistischen Systematik der Wirt-
schaftszweige in der EU2

19 . 

 Die Richtlinie unterscheidet Gemeinden/Landkreise/kreis-
freie Städte in sogenannte C- und D-Fördergebiete (ver-
gleiche Anlage 3) . Die Regelungen des Koordinierungs-
rahmens für die C-Fördergebiete richten sich insbesondere 
nach Artikel 13 und 14 AGVO sowie den Leit linien für 
Regionalbeihilfen3

20 . In den D-Fördergebieten sind Inves-
titionsbeihilfen für KMU4

21 nach Maßgabe des Artikels 17 

1 Verordnung (EU) Nr . 651/2014 der Kommission vom 17 . Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl . L 187 vom 26 .6 .2014, S . 1) in 
der jeweils geltenden Fassung .

2 NACE Revision 2 gemäß der Verordnung (EG) Nr . 1893/2006 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 20 . Dezember 2006 (ABl . L 393 vom 
30 .12 .2006, S . 1) in der jeweils geltenden Fassung .

3 Leitlinien für Regionalbeihilfen (Regionalleitlinien) (ABl . C 153 vom 
29 .4 .2021, S . 1) in der jeweils geltenden Fassung .

4 Nach der KMUDefinition in Anhang I der AGVO hat ein kleines Unterneh-
men weniger als 50 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz beziehungsweise 
eine Jahresbilanz von höchstens 10 Millionen Euro . Ein mittleres Unterneh-
men hat weniger als 250 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von höchstens 
50 Millionen Euro beziehungsweise eine Jahresbilanzsumme von höchstens 
43 Millionen Euro . Dabei werden verbundene Unternehmen und Partner-
unternehmen einbezogen .

AGVO möglich . Regelungen in C- und D-Fördergebie-
ten können voneinander abweichen . 

 Abweichend von Nummer 2 .1 Absatz 1 dieser Richtlinie 
sind Investitionen von großen Unternehmen in D-Förder-
gebieten (vergleiche Anlage 3) nicht förderfähig . In  
D-Fördergebieten werden ausschließlich kleine und mitt-
lere Unternehmen nach Artikel 17 AGVO gefördert .

2 .2 Förderfähige Investitionen von kleinen und mittleren 
Unternehmen sind 

-  die Errichtung einer neuen Betriebsstätte (Errich-
tungsinvestition),

-  der Ausbau der Kapazitäten einer Betriebsstätte (Er-
weiterungsinvestition),

  die Diversifizierung der Produktion einer Betriebs-
stätte in neue, zusätzliche Produkte,

-  die grundlegende Änderung des Gesamtproduktions-
verfahrens einer bestehenden Betriebsstätte und 

-  die Übernahme einer stillgelegten oder von Still-
legung bedrohten Betriebsstätte unter Marktbedin-
gungen durch einen unabhängigen Investor . Die 
Übernahme von Unternehmensanteilen gilt nicht als 
Erstinvestition .

 Förderfähige Investitionen von großen Unternehmen 
sind Investitionen in eine neue Wirtschaftstätigkeit nach 
Artikel 2 Nummer 51 AGVO: 

-  die Errichtung einer neuen Betriebsstätte (Errich-
tungsinvestition), 

 die Diversifizierung der Tätigkeit einer Betriebsstät-
te, sofern die neue Tätigkeit nicht dieselbe oder eine 
ähnliche Tätigkeit wie die früher in der Betriebsstätte 
ausgeübte Tätigkeit ist, sowie

-  der Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, 
die geschlossen wurde oder ohne diesen Erwerb ge-
schlossen worden wäre und die von einem Investor 
erworben wird, der in keiner Beziehung zum Verkäu-
fer steht, sofern die neue Tätigkeit, die mit den er-
worbenen Vermögenswerten ausgeübt werden soll, 
nicht dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit wie die 
vor dem Erwerb in der Betriebsstätte ausgeübte Tä-
tigkeit ist . Die Übernahme von Unternehmensantei-
len gilt nicht als Erstinvestition .

- Ferner sind Investitionen von großen Unternehmen 
förderfähig, die das Unternehmen in die Lage verset-
zen, über die nationalen Normen und Normen der EU 
für den Umweltschutz hinauszugehen oder bei Feh-
len solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern 
(Umweltschutzbeihilfen) . Maßgeblich ist Artikel 36 
Absatz 1 bis 3 AGVO . Investitionsvorhaben im Sin-
ne des Artikels 36 Absatz 4 AGVO sind nicht förder-
fähig . Förderfähig sind nur die im Rahmen der Verbes-
serung des Umweltschutzes entstandenen Kosten be-
ziehungsweise die Mehrkosten des Investitionsvorha-
bens im Sinne des Artikels 36 Absatz 5 AGVO mit der 
Maßgabe, dass das Umweltschutzniveau der nationa-
len Normen und Normen der EU zu übertreffen ist5

22 . 

5 Die Einzelheiten richten sich nach Teil II A Nummer 2 .4 Absatz 3 des Koor-
dinierungsrahmens .
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 Es gelten die Begriffsbestimmungen und Regelungen des 
Koordinierungsrahmens Teil II A Nummer 1 und 2 .

2 .3 Gefördert werden nur Vorhaben mit förderfähigen Aus-
gaben von mindestens 100 000 Euro . 

2 .4  Von der Förderung sind die in Anlage 1 aufgeführten Be-
reiche ausgeschlossen sowie Unternehmen in Schwierig-
keiten nach Artikel 2 Nummer 18 AGVO, mit Ausnahme 
solcher Unternehmen in Schwierigkeiten, die am 31 . De-
zember 2019 keine Unternehmen in Schwierigkeiten wa-
ren, aber in der Zeit vom 1 . Januar 2020 bis 31 . Dezem-
ber 2021 zu Unternehmen in Schwierigkeiten wurden, 
und mit Ausnahme von Beihilfen an Unternehmen in 
Schwierigkeiten zur Bewältigung der Folgen von Natur-
katastrophen .

2 .5 Die Verlagerung von Betriebsstätten aus Berlin nach 
Brandenburg ist grundsätzlich nicht förderfähig . 

2 .6 Sachkostenzuschüsse

2 .6 .1 Förderfähig ist nur der Teil der Investitionen, der je ge-
schaffenen Dauerarbeitsplatz 750 000 Euro und je gesi-
cherten Dauerarbeitsplatz 500 000 Euro nicht übersteigt . 

 Ein Ausbildungsplatz wird wie ein Dauerarbeitsplatz ge-
wertet . Arbeitsplätze, die mit Leiharbeitnehmern besetzt 
werden, werden nicht als Dauerarbeitsplätze anerkannt . 

2 .6 .2 Immaterielle Wirtschaftsgüter sind nur bis maximal  
50 Prozent der förderfähigen Investitionen förderfähig . 

2 .6 .3  Nicht förderfähig sind 

-  Grundstücke, 
-  Tiere, 
-  Wasserfahrzeuge,
-  Ausgaben, die während der Investition anfallen, aber 

zur Durchführung des gewöhnlichen Geschäftsbe-
triebs nicht erforderlich sind (zum Beispiel Kunst-
gegenstände, Richtfeste),

-  gezahlte Baukostenzuschüsse, 
-  Umsatzsteuer und auf Rechnungen ausgewiesene 

Skonti und Rabatte, unabhängig von ihrer Inanspruch-
nahme,

-  Finanzierungen und Versicherungen, 
-  gebrauchte Wirtschaftsgüter, es sei denn, es handelt 

sich um Investitionen zum Erwerb der Vermögens-
werte einer Betriebsstätte, die geschlossen wurde oder 
ohne diesen Erwerb geschlossen worden wäre, oder 
das erwerbende Unternehmen ist ein kleines oder 
mittleres Unternehmen in der Gründungsphase, und 

-  Eigenleistungen . 

2 .6 .4 Leistungen, die von „verbundenen Unternehmen“ oder 
„Partnerunternehmen“ gegenüber dem Antragsteller er-
bracht werden, sind grundsätzlich nicht förderfähig .

2 .6 .5 Eine Förderung von Baumaßnahmen, die im Rahmen 
von Miet- beziehungsweise Leasingverträgen durch den 

Antragsteller genutzt werden sollen, ist nur förderfähig, 
wenn zwischen Investor und Nutzer eine gesellschafts-
rechtliche Beziehung nach Nummer 1 .3 .2 Absatz 1 Satz 2 
und 3 des Koordinierungsrahmens besteht und ein ge-
meinsames Interesse an der Erreichung des Zuwendungs-
zwecks nachweisbar ist .

2 .7 Lohnkostenzuschüsse 

2 .7 .1 Förderfähig sind die Lohnkosten von an Erstinvestitionen 
gebundenen Arbeitsplätzen . Ein Arbeitsplatz ist investi-
tionsgebunden, wenn er eine Tätigkeit betrifft, auf die sich 
die Investition bezieht, und wenn er in den ersten drei Jah-
ren nach Abschluss der Investition geschaffen wird . Zu-
grunde gelegt werden können lediglich die neu geschaffe-
nen Arbeitsplätze, die zu einem Nettozuwachs an Be-
schäftigten im Verhältnis zur durchschnittlichen Beschäf-
tigtenzahl in den vergangenen zwölf Monaten führen . Die 
dem Lohnkostenzuschuss zugrunde gelegten Arbeitsplät-
ze müssen mindestens fünf Jahre besetzt bleiben .

2 .7 .2 Förderfähig sind Lohnkosten, die für eingestellte Personen 
während eines Zeitraums von zwei Jahren anfallen . Diese 
umfassen den Arbeitgeber-Bruttolohn (vor Steuern) und 
die gesetzlichen Sozialabgaben, mindestens 37 000 Euro, 
höchstens jedoch 85 000 Euro pro Person und Jahr . 

2 .7 .3 Gehälter für Geschäftsführer, Vorstände und geschäfts-
führende Gesellschafter sind nicht förderfähig . 

3 Zuwendungsempfänger

 Zuwendungsempfänger sind Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft . 

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4 .1 Ein Investitionsvorhaben kann gefördert werden, wenn 
es geeignet ist, durch Schaffung von zusätzlichen Ein-
kommensquellen das Gesamteinkommen in dem jeweili-
gen Wirtschaftsraum unmittelbar und auf Dauer nicht 
unwesentlich zu erhöhen („Primäreffekt“) . 

4 .2 Für eine Förderung kommt ein Investitionsvorhaben nur 
in Betracht, wenn

a) der jahresdurchschnittliche Investitionsbetrag die in 
den letzten drei Jahren durchschnittlich verdienten Ab-
schreibungen um mindestens 50 Prozent übersteigt oder

b) die Zahl der bei Antragstellung in den Betriebsstät-
ten des zu fördernden Unternehmens in der Gemein-
de bestehenden Dauerarbeitsplätze um mindestens  
10 Prozent erhöht wird . 

 Bei Errichtungen einer neuen Betriebsstätte und Über-
nahmen gelten diese Voraussetzungen als erfüllt . 

 Darüber hinaus müssen die förderfähigen Kosten bei der 
Förderung von Investitionen von großen Unternehmen in 
C-Fördergebieten für 
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-  grundlegende Änderungen des Produktionsprozesses 
höher sein als die in den drei vorangegangenen Ge-
schäftsjahren erfolgten Abschreibungen für die mit 
der zu modernisierenden Tätigkeit verbundenen Ver-
mögenswerte beziehungsweise 

  die Diversifizierung der Produktion einer bestehen-
den Betriebsstätte mindestens 200 Prozent über dem 
Buchwert liegen, der in dem Geschäftsjahr vor Be-
ginn der Arbeiten für die wiederverwendeten Vermö-
genswerte verbucht wurde .

4 .3 Ein angemessener beihilfefreier Eigenbeitrag des Inves-
tors am Investitionsvorhaben (mindestens 25 Prozent der 
förderfähigen Ausgaben) ist Voraussetzung für eine För-
derung .

4 .4 Bei Lohnkostenzuschüssen muss zusätzlich der überwie-
gende Teil der neu geschaffenen Arbeitsplätze eines der 
folgenden Kriterien erfüllen:

  Arbeitsplätze mit überdurchschnittlicher Qualifika
tionsanforderung,

-  Arbeitsplätze mit besonders hoher Wertschöpfung 
oder

-  Arbeitsplätze in einem Bereich mit besonders hohem 
Innovationspotenzial .

 Die zu fördernden, neu geschaffenen Arbeitsplätze müs-
sen mit Arbeitskräften besetzt werden, deren jährlicher 
Arbeitgeber-Bruttolohn (vor Steuern) einschließlich ge-
setzlicher Sozialabgaben mindestens 37 000 Euro be-
trägt . 

 Die dem Lohnkostenzuschuss zugrunde gelegten Ar-
beitsplätze müssen mindestens fünf Jahre besetzt bleiben .

 Darüber hinaus muss bei lohnkostenbezogenen Zuschüs-
sen für KMU in den D-Fördergebieten (vergleiche Anla-
ge 3) gemäß Artikel 17 Absatz 5 Buchstabe b AGVO in 
der betreffenden Betriebsstätte ein Nettoanstieg der Be-
schäftigtenzahl im Vergleich zum Durchschnitt der voran-
gegangenen zwölf Monate erfolgen .

4 .5 Tourismus

4 .5 .1 Gefördert werden touristische Vorhaben in den Berei-
chen Gesundheitstourismus in staatlich anerkannten Kur- 
und Erholungsorten (Anlage 2), Rad- und Wassertouris-
mus sowie Vorhaben, die zur Entwicklung innovativer 
oder zur Ergänzung bereits vorhandener touristischer 
Produkte beitragen . Die Vorhaben sollen zur Erhöhung 
der Übernachtungszahlen in den Tourismusregionen, zur 
Gewinnung neuer Gästegruppen beziehungsweise zur 
Saisonverlängerung beitragen . Alle touristischen Vorha-
ben müssen den Nachweis der Barrierefreiheit sowie des 
Qualitätssiegels ServiceQ Deutschland erbringen . Die 
Erfüllung der Qualitätskriterien ist bei der Verwendungs-
nachweisprüfung zu belegen und muss für die Dauer der 
Überwachungszeit erhalten bleiben . 

4 .5 .2 Ein touristisches Investitionsvorhaben zur Erhöhung und 
Schaffung von Bettenkapazitäten kann gefördert werden, 

wenn mindestens zehn Betten aufgeteilt auf drei Einhei-
ten geschaffen werden . Abweichend davon sind touris-
tische Vorhaben zur Erhöhung und Schaffung von Betten-
kapazitäten förderfähig, wenn sie als zusätzliche Investi-
tion in bestehenden Gasthöfen und Gasthäusern erfolgen .

4 .5 .3 Grundsätzlich muss der Zuwendungsempfänger bei tou-
ristischen Vorhaben in Beherbergungsbetrieben sowie 
Gasthöfen und Gasthäusern am Ende des Investitions-
zeitraums in die Deutsche Hotelklassifizierung, die  
Klassifizierung von Ferienwohnungen und häusern und 
Privatzimmern, die GKlassifizierung beziehungsweise 
die Campingplatzklassifizierung aufgenommen sein und 
dieses für die Dauer der Überwachungszeit bleiben . 
Maßgaben des Denkmalschutzes sind hierbei angemes-
sen zu berücksichtigen .

4 .5 .4 Bei touristischen Vorhaben im Bereich Radtourismus 
muss der Zuwendungsempfänger am Ende des Investi-
tionszeitraums im Besitz der ADFCZertifizierung 
„Bett+Bike“ sein und dieses für die Dauer der Zweckbin-
dung bleiben sowie bei Vorhaben im Bereich Wassertou-
rismus in das Informationssystem „Gelbe Welle“ aufge-
nommen sein und dies bis zum Ende der Zweckbin-
dungsfrist bleiben .

5 Art und Umfang der Förderung

5 .1 Die Zuwendung wird zur Projektförderung als Anteil-
finanzierung in Form des Zuschusses zu den zuwen-
dungsfähigen Ausgaben gewährt . Der Antragsteller kann 
zwischen sachkapitalbezogenen und lohnkostenbezo-
genen Zuschüssen wählen . 

5 .2 Sonstige Fördermittel sind auf den für das jeweilige In-
vestitionsvorhaben geltenden Fördersatz anzurechnen . 

5 .3 In den D-Fördergebieten6
23

, 7
24 (vergleiche Anlage 3) gilt 

nach Artikel 17 Absatz 6 AGVO ein Höchstfördersatz 

-  von 10 Prozent für mittlere Unternehmen bezie-
hungsweise 

- von 20 Prozent für kleine Unternehmen

5 .4 In den C-Fördergebieten erfolgt grundsätzlich eine Ba-
sisförderung in Höhe von 10 Prozent . Die Förderung 
kann bis zu einem Höchstsatz von 15 Prozent erfolgen .8

25  

Der Höchstfördersatz wird bei Errichtungen, Übernah-
men und Investitionsvorhaben nach Nummer 4 .2 Buch-
stabe b gewährt, oder wenn drei der folgenden Struktur-
effekte erfüllt sind, davon mindestens einer aus jeder 
Kriterien-Gruppe: 

  

6 Grundlage für Investitionsbeihilfen für KMU in D-Fördergebieten ist Artikel 17 
AGVO . Zu beachten ist der Schwellenwert gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buch-
stabe c AGVO in Höhe von 7,5 Millionen Euro pro Unternehmen und Inves-
titionsvorhaben .

7 Die Einzelnotifizierungspflicht, die sich aus Artikel 4 Absatz 1 AGVO er-
gibt, und die Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren gemäß Artikel 12 
AGVO sind zu beachten .

8 In den kreisfreien Städten Frankfurt (Oder) und Cottbus sowie im Landkreis 
Spree-Neiße wird dazu ein zu Nummer 5 .6 dieser Richtlinie zusätzlicher 
Grenzzuschlag in Höhe von 5 Prozent gewährt, sofern die Bedingungen aus 
Nummer 5 .4 für eine Anhebung des Basisfördersatzes erfüllt werden .
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 Kriterien Gute Arbeit; Qualifikation:

  Verhältnis der beauflagten Auszubildenden (geschaf-
fen oder gesichert) zur Gesamtzahl der beauflagten 
Dauerarbeitsplätze (geschaffen oder gesichert) ist 

- höher als 7 Prozent beziehungsweise 
- höher als 4 Prozent und Inanspruchnahme von 

Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit im 
Bereich der Berufsvorbereitung und -ausbildung 
(unter anderem Einstiegsqualifizierung, assistier-
te Ausbildung) beziehungsweise 

- höher als 4 Prozent und hohe betriebliche Ausbil-
dungsqualität (Verbundausbildung beziehungs-
weise Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 
bei Handwerk und Übernahmequote in unbefris-
tete Beschäftigungsverhältnisse von mindestens 
70 Prozent),

-  Bindung an einen Flächen- oder Branchentarifver-
trag mit einer tariffähigen Gewerkschaft oder tarif-
gleiche Bezahlung,  

 Vorliegen eines Konzepts zur Weiterqualifizierung 
von Beschäftigten, welches vom Betriebsrat oder der 
Gewerkschaft bestätigt wurde . Sofern das nicht mög-
lich ist, kann die Bestätigung durch die Personalver-
antwortliche oder den Personalverantwortlichen des 
Unternehmens erbracht werden . 

 Kriterien Regionales, Innovation, Umwelt: 

-  Vorhaben steht im Standortwettbewerb,
-  Vorhaben in einem Regionalen Wachstumskern, tou-

ristische Vorhaben auch in einem Kur- oder Erho-
lungsort (vergleiche Anlage 2),

-  Forschungs- und Entwicklungsintensität des Unter-
nehmens ab 2 Prozent FuE-Aufwendungen in Relation 
zum Umsatz, bei kleinen Unternehmen auch Teilnah-
me an einem vom Land, Bund oder der EU geförderten 
FuEuI-Projekt, 

  Zertifizierung nach EMAS, ISO 14001 oder ISO 50001 
beziehungsweise bei KMU auch DIN 16247 oder Bran-
denburger Umweltsiegel erfolgt beziehungsweise ge-
plant .

 Die Struktureffekte müssen für die Dauer der Überwa-
chungszeit erfüllt bleiben, soweit dies ihrem Wesen ent-
spricht . 

 Werden keine Zuschläge nach Nummer 5 .5 oder 5 .6 ge-
währt, beträgt der Fördersatz 15 Prozent . 

5 .5 Auf den Fördersatz nach Nummer 5 .4 kann ein Zuschlag 
gewährt werden 

- von 10 Prozent für mittlere Unternehmen bezie-
hungsweise 

- von 20 Prozent für kleine Unternehmen9
26 .

9 Definition KMU siehe Fußnote 4; bei großen Investitionsvorhaben gemäß 
Artikel 2 Nummer 52 AGVO (> 50 Millionen Euro) können keine KMU-
Zuschläge gewährt werden .

5 .6 In den an Polen angrenzenden C-Fördergebieten (ver-
gleiche Anlage 3) kann ein weiterer Zuschlag in Höhe 
von 10 Prozent gewährt werden .10

27 

5 .7  Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung über 
die Bewilligung mehr als 30 Prozent Leiharbeitnehmer in 
der Betriebsstätte beschäftigen, erhalten keine Förde-
rung . Bei Unternehmen, die mehr als 10 Prozent Leih-
arbeitnehmer in der Betriebsstätte beschäftigen, wird die 
Förderung halbiert . Dies gilt nicht bei der Errichtung  
einer neuen Betriebsstätte . Sachgrundlos befristete Ar-
beitsverhältnisse im Sinne von § 14 Absatz 2 des Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes werden Leiharbeitnehmern 
gleichgestellt . Dies gilt nicht für Saisonarbeitsplätze im 
Sinne von Teil II A Nummer 1 .1 .4 Absatz 6 des Koordi-
nierungsrahmens . 

5 .8 Für ein Investitionsvorhaben in einem C-Fördergebiet 
(vergleiche Anlage 3) mit förderfähigen Kosten über  
50 Millionen Euro gilt ein herabgesetzter Beihilfehöchst-
satz, über welchen die insgesamt gewährte Beihilfe nicht 
hinausgehen darf .11

28 

5 .9 Das Investitionsvorhaben muss einzeln bei der Europä-
ischen Kommission angemeldet werden, sofern die Be-
dingungen nach Teil II Buchstabe A Nummer 2 .6 .8 des 
Koordinierungsrahmens erfüllt sind .

5 .10 Regionalbeihilfen für Unternehmen der Kunstfaser-
industrie12

29 sind einzeln bei der Europäischen Kommission 
anzumelden .

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6 .1 Der Zuwendungsempfänger hat die gewährte Zuwen-
dung für das Investitionsvorhaben zu verwenden . Eine 
solche Verwendung liegt regelmäßig nur dann vor, wenn 
das Investitionsvorhaben bis zum Ende des im Zuwen-
dungsbescheid bestimmten Investitionszeitraums ver-
wirklicht und die geförderte Betriebsstätte betrieben wird 
(Zuwendungszweck) .

6 .2  Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nur für In-
vestitionsvorhaben gewährt, die spätestens sechs Monate 
nach Bestandskraft des Bewilligungsbescheides begon-
nen und innerhalb von 36 Monaten durchgeführt werden .

6 .3  Die geförderten Wirtschaftsgüter unterliegen mindestens 
fünf Jahre der Zweckbindung und müssen in der geför-

10 Wenn ein C-Fördergebiet an ein A-Fördergebiet angrenzt, darf die für  
die an das A-Fördergebiet angrenzenden NUTS-3-Regionen oder Teile von  
NUTS-3-Regionen in dem betreffenden C-Fördergebiet zulässige Beihilfe-
höchstintensität bei Bedarf angehoben werden, solange die Differenz zwischen 
den Beihilfeintensitäten der beiden Gebiete nicht mehr als 15 Prozentpunkte  
beträgt . (Vergleiche Randnummer 184 der Regionalleitlinien .)

11 Nach Artikel 14 Absatz 12 AGVO darf bei großen Investitionsvorhaben mit 
beihilfefähigen Kosten bis zu 100 Millionen Euro die Beihilfe nicht über 
den angepassten Beihilfehöchstsatz hinausgehen, der nach dem in Artikel 2 
Nummer 20 AGVO definierten Mechanismus berechnet wird. Bei Vorhaben 
mit förderfähigen Kosten über 100 Millionen Euro errechnet sich der ange-
passte Beihilfehöchstbetrag nach Randnummer 19 Nummer 3 in Verbindung 
mit Randnummer 90 der Regionalleitlinien .

12 Vergleiche Artikel 2 Nummer 44 AGVO .
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derten Betriebsstätte verbleiben, es sei denn, sie werden 
durch gleich- oder höherwertige Wirtschaftsgüter ersetzt 
(Zweckbindungs- und Verbleibefrist) . Diese Frist beginnt 
am Ende des im Zuwendungsbescheid bestimmten In-
vestitionszeitraums .

 Wird ein Wirtschaftsgut seiner Natur nach regelmäßig 
außerhalb der Betriebsstätte eingesetzt, dann ist es nur 
förderfähig, wenn es ausschließlich im Fördergebiet ein-
gesetzt wird . 

 Die Zweckbindungs- und Verbleibefrist im Beherber-
gungsgewerbe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen 
und -häuser sowie Campingplätze) beträgt zehn Jahre .

6 .4  Die geförderten neuen beziehungsweise gesicherten Ar-
beitsplätze und Ausbildungsplätze müssen mindestens 
fünf Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens tat-
sächlich besetzt sein oder zumindest auf dem Arbeits-
markt dauerhaft angeboten werden (Überwachungszeit) . 
Diese Überwachungszeit gilt auch für die weiteren Auf-
lagen wie die Einhaltung der dauerhaften Struktureffekte 
oder der Qualitätskriterien bei touristischen Vorhaben . 

6 .5 Besicherung, Haftung

 Im Zuwendungsbescheid ist die Sicherung der zweckent-
sprechenden Verwendung oder eines etwaigen Erstat-
tungsanspruchs zu regeln . 

 Die Zuwendungen sind grundsätzlich durch eine Bürg-
schaft der Gesellschafter, ab einer Beteiligung (selbst be-
ziehungsweise einschließlich verflochtener Unterneh-
men) von mindestens 25 Prozent am Gesellschaftskapital 
oder 25 Prozent der Stimmrechte entsprechend ihrer pro-
zentualen Beteiligung, durch Bankbürgschaft oder durch 
Bürgschaften Dritter zu besichern . Die Bürgschaft ist bei 
natürlichen Personen begrenzt auf die Höhe von zwei 
Bruttojahreseinkommen des betreffenden Gesellschafters . 
Sind die Gesellschafter ihrerseits beschränkt haftende ju-
ristische Personen, kann die Bürgschaft auch von deren 
Gesellschaftern verlangt werden . Von einer Bürgschafts-
übernahme kann nach Lage des jeweiligen Einzelfalles 
abgesehen werden, wenn sie in Bezug auf Art, Zweck und 
Höhe der Zuwendung unverhältnismäßig ist . Dies gilt ins-
besondere, wenn das wirtschaftliche Eigenkapital der Ge-
sellschaft mindestens der Zuwendungshöhe einschließ-
lich der bereits gewährten Fördermittel, für die noch eine 
Bindefrist läuft, entspricht sowie bei Zuwendungen bis 
100 000 Euro bei KMU oder einem Haftungsanspruch un-
ter 25 000 Euro beim einzelnen Gesellschafter . 

7 Verfahren

7 .1 Der Antrag auf Gewährung von Investitionszuschüssen 
ist vor Beginn des Investitionsvorhabens unter Verwen-
dung des amtlichen Vordrucks bei der Investitionsbank 
des Landes Brandenburg (ILB) als Bewilligungsbehörde 
zu stellen . Der Antrag kann noch im jeweils laufenden 
Haushaltsjahr nur geprüft werden, wenn alle erforderli-

chen Unterlagen vollständig am 30 . September bei der 
ILB vorliegen . 

7 .2 Mit dem Vorhaben darf mit Antragstellung (Posteingang) 
begonnen werden . Die Risiken liegen beim Antragsteller . 

 Beginn des Investitionsvorhabens ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe-
rungs- und Leistungsvertrages . Bei Baumaßnahmen gel-
ten Planung und Bodenuntersuchung nicht als Beginn 
des Investitionsvorhabens . Der Grunderwerb ist nicht als 
Beginn des Vorhabens anzusehen . 

 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen wird die zustän-
dige staatliche Bauverwaltung vor der Bewilligung betei-
ligt (baufachliche Prüfung), wenn die vorgesehene Zu-
wendung den Betrag von 1 000 000 Euro und der Förder-
satz 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten über-
steigt . 

7 .3 Maßgeblich für die Beurteilung eines Vorhabens (Sach- 
und Rechtslage) ist der Zeitpunkt der Entscheidung über 
die Bewilligung der GRW-Förderung .

7 .4 In begründeten Ausnahmefällen kann nach Einzelprü-
fung von den Regelungen dieser Richtlinie im Rahmen 
der Regelungen des Koordinierungsrahmens abgewichen 
werden, wenn das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Energie ein besonderes Landesinteresse feststellt .

7 .5 Die Bewilligungsbehörde bezieht fachliche Stellungnah-
men insbesondere der Industrie- und Handelskammern 
beziehungsweise der Handwerkskammern des Landes 
sowie bedarfsgemäß anderer fachlicher Einrichtungen 
ein . Ein Landesförderausschuss (LFA) berät die Bewilli-
gungsbehörde vor Förderentscheidung . Die erforderli-
chen Angaben und Unterlagen müssen der ILB so recht-
zeitig vor dem Termin des LFA vollständig vorliegen, 
dass eine rechtzeitige Vorbereitung sichergestellt werden 
kann . 

7 .6 Öffentliche Finanzierungshilfen, die dem Antragsteller 
in früheren Jahren gewährt wurden, und insbesondere die 
damit zusammenhängenden Ergebnisse der Verwen-
dungsnachweisprüfungen sind bei der Entscheidung über 
die Anträge zu berücksichtigen .

7 .7 Die Bewilligungsbehörde überwacht die ordnungsgemä-
ße und zweckentsprechende Verwendung der Mittel . Sie 
teilt dem Zuwendungsempfänger auch die Höhe der ihm 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zufließenden 
Bundesmittel in geeigneter Weise mit . 

7 .8  Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu-
wendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu §§ 23, 44 
LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichun-
gen zugelassen worden sind .
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7 .9 Abweichend von den VV zu § 44 LHO wird bestimmt:

- Zuwendungs(teil)beträge dürfen nur unter Vorlage 
von Nachweisen über die im Rahmen des Zuwen-
dungszwecks tatsächlich getätigten Ausgaben ausge-
zahlt werden .

- Der erste Zuwendungsteilbetrag kann grundsätzlich 
erst nach Vorlage des Nachweises über die Beratung 
zu Guter Arbeit nach Nummer 1 .1 ausgezahlt wer-
den . 

- Ein letzter Teilbetrag von 5 Prozent der Gesamt-
zuwendung darf darüber hinaus erst ausgezahlt wer-
den, wenn der Zuwendungsempfänger den Verwen-
dungsnachweis gemäß Nummer 6 der Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-
förderung (ANBest-P) vollständig und in prüffähiger 
Form vorgelegt hat .

- Die Vorschriften der Nummer 3 ANBest-P - „Verga-
be von Aufträgen“  finden bei Investitionsvorhaben, 
die aus der Gemeinschaftsaufgabe gefördert werden, 
keine Anwendung . Sofern eine öffentliche Aus-
schreibung durchgeführt wird, sollte diese über die 
zentrale DV-Erfassung („Vergabemarktplatz Bran-
denburg“) veröffentlicht werden .

- Bei Lohnkostenzuschüssen erfolgt die Auszahlung in 
Form der Erstattung geleisteter Ausgaben nach Ablauf 
des ersten und des zweiten Jahres gerechnet von der 
ersten Besetzung eines geschaffenen Arbeitsplatzes . 

7 .10 Die subventionserheblichen Tatsachen im Sinne von § 264 
des Strafgesetzbuches sind im Antrag bezeichnet .

7 .11 Informationen über jede Einzelbeihilfe nach der AGVO13
30 

von über 500 000 Euro werden im Transparenzmodul der 
EU-Kommission14

31 veröffentlicht. Im Falle notifizierter 
Einzelbeihilfen von mehr als 100 000 Euro werden die 
Informationen15

32 über diese Beihilfe gemäß Randnum-
mer 136 der Regionalleitlinien ebenfalls im Transparenz-
modul der EU-Kommission16

33 veröffentlicht .

8 Geltungsdauer

 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1 . Januar 2022 in 
Kraft . Sie tritt mit Ablauf des 31 . Dezember 2023 außer 
Kraft . 

9 Schlussbestimmungen

 Diese Richtlinie findet Anwendung auf Anträge, die wäh-
rend ihrer Laufzeit gestellt und beschieden werden . Sie 
findet ferner Anwendung auf GRWGAnträge, die be-
reits vor Inkrafttreten gestellt, aber noch nicht beschie-
den worden sind .

13 Siehe Anhang III der AGVO .
14 https://webgate .ec .europa .eu/competition/transparency/public?Ianq=de .
15 Siehe Anhang VIII der Regionalleitlinien .
16 https://webgate .ec .europa .eu/competition/transparency/public?Ianq=de .

Anlage 1

Ausschlüsse nach Nummer 2.4 der Richtlinie17
34 

Ausgeschlossene Bereiche:

- Land- und Forstwirtschaft, soweit nicht Verarbeitung,
- Aquakultur, Fischerei, 
- Eisen- und Stahlindustrie18

35, 
- Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden und vergleich-

bare Zweige der Urproduktion, 
- Erzeugung und Verteilung von Energie, Energieversor-

gung, Energieinfrastrukturen und Wasserversorgung (außer 
Kraftwerken und Wasserversorgungsanlagen, die überwie-
gend dem betrieblichen Eigenbedarf dienen) sowie Abwas-
serentsorgung, 

- Baugewerbe, 
- Einzelhandel, soweit nicht Versandhandel,
- Transport- und Lagergewerbe,
- Krankenhäuser, Kliniken, Sanatorien oder ähnliche Ein-

richtungen,
- Unternehmen, deren Haupttätigkeit unter die Klasse 70 .22 

„Unternehmensberatung“ der NACE Revision 2 fällt (au-
ßer technische Unternehmensberatung), 

 freiberufliche Architektur und Ingenieurbüros,
- Flughäfen und -plätze,
- Veranstalter und Einrichter von Kongressen, Ausstellungen 

und Messen,
- Werbeleistungen für die gewerbliche Wirtschaft, Call-

center, 
- Abfallbeseitigung und alle damit im Zusammenhang ste-

henden Tätigkeiten (Sammeln, Befördern, Handeln, Ma-
keln, Bereitstellen, Lagern, Behandeln) einschließlich 
Kompostierungsanlagen, Deponieanlagen und Anlagen zur 
Aufbereitung und Reinigung belasteter Böden,

- Schulen, Internate sowie Fort- und Ausbildungsstätten aller 
Art,

- Kfz-Reparatur- und -Instandsetzungsbetriebe sowie -Aus- 
und -Umbau,

- Anlagen zur Herstellung von Biodiesel und Bioethanol, 
- Unternehmen, deren Haupttätigkeit unter Abschnitt K „Er-

bringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ 
der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE 
Revision 2 fällt, 

- Tierpensionen, Tierausbildungsstätten,
- Hallenbäder, soweit nicht in kur- oder wellnessorientierten 

touristischen Vorhaben eingebunden, sowie Strand- und 
Freibäder, 

- Sport- und Spielstätten (einschließlich Kletterparks, Baum-
wipfelpfade, Schießanlagen und Ähnlichem), außer bei sai-
sonverlängernden touristischen Vorhaben, 

- Gokart-Bahnen und sonstige fahrgeschäftsähnliche Ein-
richtungen,

- separate Kegel- und Bowlingbahnen, Fitnesscenter, Reit-
anlagen, 

- Golfplätze und Tennisanlagen einschließlich deren Neben-
einrichtungen,

- Tierparks, zoologische Gärten,
- Schlachtereien, 

17 Siehe auch Teil II A Nummer 3 .1 des Koordinierungsrahmens .
18 Siehe Artikel 2 Nummer 43 AGVO .
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- Waffenproduktion, 
- Kinos, Museen, Theater, Veranstaltungsstätten und Ausstel-

lungsräume, Bars, Diskotheken und mobile Dienstleistun-
gen .

Anlage 2

Regionale Wachstumskerne

- Brandenburg an der Havel
- Cottbus
- Eberswalde
- Finsterwalde/Großräschen/Lauchhammer/Schwarzheide/

Senftenberg („Westlausitz“)
- Frankfurt (Oder)
- Eisenhüttenstadt
- Fürstenwalde/Spree
- Königs Wusterhausen/Wildau/Schönefeld („Schönefelder 

Kreuz“)
- Luckenwalde
- Ludwigsfelde
- Neuruppin
- Oranienburg/Hennigsdorf/Velten
- Perleberg/Wittenberge/Karstädt
- Potsdam 
- Schwedt/Oder
- Spremberg

Kur- und Erholungsorte 

-  Bad Saarow
-  Bad Liebenwerda
-  Bad Freienwalde
-  Bad Wilsnack
-  Bad Belzig
-  Buckow
-  Templin
-  Burg/Spreewald 
-  Angermünde, OT Altkünkendorf, OT Angermünde, OT Wol-

letz
-  Fürstenberg, OT Himmelpfort
-  Lübben/Spreewald
-  Lübbenau/Spreewald
-  Lindow/Mark
-  Lychen
-  Müllrose

-  Neuzelle, OT Neuzelle
-  Rheinsberg, OT Rheinsberg, OT Flecken Zechlin, OT Klein-

zerlang 
-  Senftenberg
-  Schwielochsee, OT Goyatz
-  Schwielowsee
-  Stechlin, OT Neuglobsow
-  Waldsieversdorf
-  Wendisch Rietz
-  Werder (Havel)

Anlage 3 

Fördergebiete nach Landkreisen/kreisfreien Städten:

C-Gebiet:

- Prignitz
- Ostprignitz-Ruppin
- Uckermark
- Havelland (außer die Gemeinde Falkensee)
- Märkisch-Oderland
- Oder-Spree
- Spree-Neiße
- Oberspreewald-Lausitz
- Elbe-Elster
- Kreisfreie Städte Cottbus, Frankfurt (Oder), Brandenburg 

an der Havel

D-Gebiet:

- Gemeinde Falkensee
- Oberhavel
- Barnim
- Dahme-Spreewald
- Teltow-Fläming
- Potsdam
- Potsdam-Mittelmark

Grenzregion:

- Uckermark
- Märkisch-Oderland
- Oder-Spree
- Spree-Neiße
- Kreisfreie Städte Cottbus, Frankfurt (Oder)
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Richtlinie zur Förderung des Abbaus 
von Barrieren bei vorhandenem Wohnraum 

(WohnraumanpassungsR)

Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 

Vom 16 . Februar 2022

Inhaltsübersicht

1 Förderzweck, Rechtsgrundlage
2 Gegenstand der Förderung
3 Förderempfängerinnen oder Förderempfänger 
4 Fördervoraussetzungen
5 Art und Umfang, Höhe der Förderung
6 Sonstige Förderbestimmungen
7 Verfahren
8 Übergangsbestimmungen
9 Geltungsdauer

1 Förderzweck, Rechtsgrundlage

1 .1 Das Land gewährt aufgrund des Artikels 47 der Verfassung 
des Landes Brandenburg nach Maßgabe dieser Richtlinie so-
wie der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaus-
haltsordnung Zuschüsse zur behindertengerechten Anpassung 
durch Abbau von Barrieren bei vorhandenem Wohnraum . 

 Ziel ist die Verbesserung der Wohnsituation, insbesondere 
der Nutzungs- und Zugangsmöglichkeiten, in vorhandenen 
Mietwohnungen und in selbst genutztem Wohneigentum im 
Bestand für schwerbehinderte Menschen, um ihnen ein 
weitestgehend selbstbestimmtes Leben in vertrauter Um-
gebung zu ermöglichen . Damit wird ein Beitrag zur Inte-
gration von schwerbehinderten Personen in ihr gewohntes 
Lebensumfeld geleistet . 

1 .2 Rechtsgrundlagen sind

- das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Bran-
denburg (VwVfGBbg),

- die Landeshaushaltsordnung (LHO), einschließlich der 
dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV) sowie

- die Verordnung (EU) Nr . 1407/2013 der Kommission 
vom 18 . Dezember 2013 über die Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl .  
L 352 vom 24 .12 .2013, S . 1) in der jeweils geltenden 
Fassung (im Folgenden: De-minimis-Verordnung) .

1 .3 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Fördermittel be-
steht nicht. Die Bewilligungsstelle entscheidet nach pflicht-
gemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel .

1 .4 Ausnahmen 

 Über Ausnahmen von dieser Richtlinie entscheidet die Be-
willigungsstelle . Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 

(MIL) . Ausnahmeentscheidungen, die über den Einzelfall 
hinaus von Bedeutung sind, ergehen im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen und für Europa .

2 Gegenstand der Förderung

2 .1 Gegenstand der Förderung ist die Finanzierung der Kosten 
für bauliche Maßnahmen zur nachträglichen behinderten-
gerechten Anpassung des Wohnraums durch Abbau von 
Barrieren unter Zugrundelegung der Anforderungen der 
DIN 18040-2 . Der barrierefreie Zugang zu den Gebäuden 
ist zu gewährleisten . Teilmaßnahmen können im Einzelfall 
gefördert werden, wenn die Gesamtheit der Maßnahmen 
nach der DIN 18040-2 bei Verbleib der berechtigten Per-
son/Personen in der bestehenden Wohnung nicht erforder-
lich, nicht zumutbar oder technisch nicht durchführbar ist . 
Förderfähig sind insbesondere folgende Maßnahmen: 

- Verbreiterung der Wohnungseingangs- sowie sonstiger 
Türen innerhalb der Wohnung

- Entfernung von Türschwellen
- Einbau automatischer Türöffner für Haus- und Woh-

nungstüren im Zusammenhang mit anderen Teilmaß-
nahmen 

- Einbau von Notruf- oder Gegensprechanlagen
- bauliche Veränderungen in Küche und Bad zum Abbau 

von Barrieren
- bedarfsgerechte Umrüstung von Bedienungs-, Halte-, 

Stütz- und Hebevorrichtungen in der Wohnung
- Schaffung von Rollstuhlabstellplätzen, insbesondere 

im Eingangsbereich des Wohngebäudes; bei Mietwoh-
nungen nur im Zusammenhang mit anderen Teilmaß-
nahmen 

- Sicherungsmaßnahmen an Fenstern und Türen von 
Erdgeschosswohnungen, einschließlich der Rollläden .

2 .2 Als bauliche Maßnahme zur behindertengerechten Anpas-
sung durch Abbau von Barrieren zählen auch der aus-
schließliche nachträgliche Einbau höhenüberwindender 
Hilfsmittel, insbesondere rollstuhlgerechter Senkrecht-/
Schrägaufzüge und die Schaffung barrierefreier Zugänge 
durch den Bau von Rampen . Voraussetzung ist, dass die 
entsprechende Wohnung, soweit möglich und zumutbar, 
nach der DIN 18040-2 gestaltet ist oder wird .

 Der Einbau von Treppensitzliften ist nicht förderfähig . Ver-
fügt der vorhandene Wohnraum bereits über einen Treppen-
sitzlift, sind Maßnahmen, die unmittelbar damit im Zusam-
menhang stehen, ebenfalls nicht förderfähig .

3 Förderempfängerinnen oder Förderempfänger

3 .1 Förderempfängerinnen oder Förderempfänger sind Eigentü-
merinnen oder Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige 
Verfügungsberechtigte als Vermieterin oder Vermieter, Mie-
terin oder Mieter von Mietwohnungen und Eigentümer oder 
Eigentümerinnen von selbst genutztem Wohneigentum .

3 .2 Beihilfenrechtliche Vorschriften

 Sind Förderempfängerinnen oder Förderempfänger ein Un-
ternehmen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags 
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über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), ist 
Folgendes zu beachten:

 Die nach dieser Richtlinie gewährten Förderungen erfolgen 
auf der Grundlage der De-minimis-Verordnung .

 Ausgenommen von der Förderung sind Zuwendungen im 
Anwendungsbereich des Artikels 1 Absatz 1 der De-mini-
mis-Verordnung .

 Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-
minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von drei Steuer-
jahren 200 000 Euro brutto nicht übersteigen (für Unterneh-
men im Straßentransportsektor: 100 000 Euro brutto) .

 Die Zuwendung darf dabei die nach den beihilfenrechtli-
chen Vorschriften der Europäischen Union maximal zuläs-
sige Beihilfenintensität oder den maximal zulässigen Bei-
hilfenbetrag bei Kumulierung verschiedener Förderungen 
nicht überschreiten . Auf die Kumulierungsvorschrift des 
Artikels 5 der De-minimis-Verordnung wird verwiesen .

 Die Zuwendungen nach Nummer 5 .4 der Richtlinie werden 
nach der De-minimis-Verordnung gewährt .

4 Fördervoraussetzungen

4 .1 Eigenleistung

 Die Förderempfängerin oder der Förderempfänger hat sich 
an der Deckung der Gesamtausgaben in angemessener 
Höhe zu beteiligen . Die Höhe der Eigenleistung soll min-
destens 10 Prozent der Gesamtausgaben betragen . Leistun-
gen Dritter, die als Zuschuss gewährt werden, können als 
Eigenleistung anerkannt werden .

4 .2 Berechtigter Personenkreis 

 Berechtigt zur Nutzung der geförderten Wohnungen sind 
Haushalte, zu denen schwerbehinderte Personen gehören, 
deren Art und Schwere der Behinderung eine besondere 
bauliche oder technische Ausgestaltung des Wohnraums er-
forderlich macht und deren Grad der Behinderung (GdB) 
grundsätzlich mindestens 80 beträgt . Hierzu zählen insbe-
sondere Personen mit einer Gehbehinderung (Merkzeichen 
aG beziehungsweise Merkzeichen G), Personen mit pro-
gressiv verlaufenden chronischen Erkrankungen, Personen 
mit Heimdialyse sowie blinde (Merkzeichen Bl) und gehör-
lose (Merkzeichen Gl) Personen . In begründeten Einzelfäl-
len kann die Investitionsbank des Landes Brandenburg 
(ILB) eine Ausnahme hinsichtlich des GdB befürworten .

 Der Nachweis ist durch Vorlage des Schwerbehinderten-
ausweises zu führen . Alternativ kann der Bescheid für die 
Anerkennung der Schwerbehinderung eingereicht werden .

4 .3 Die Förderung kann gewährt werden, wenn die für die Be-
hindertenberatung zuständige Stelle des Landkreises oder 
der kreisfreien Stadt die Angemessenheit und Dringlichkeit 
der beantragten Maßnahme bestätigt .

 Bei Förderanträgen von Mieterinnen oder Mietern ist neben 
der Verpflichtungserklärung der Vermieterin oder des Ver-
mieters auch der Abschluss einer Vereinbarung über die 
Durchführung der baulichen Maßnahme entsprechend den 
Anlagen des Antrages erforderlich .

4 .4 Bei Maßnahmen für höhenüberwindende Hilfsmittel nach 
Nummer 2 .2 ist darüber hinaus die Bestätigung der Behör-
de gemäß Nummer 4 .3 erforderlich, 

- dass die zu fördernde Wohnung bereits der DIN 18040-2 
entspricht beziehungsweise zeitgleich danach, soweit 
möglich und zumutbar, umgebaut wird (siehe Anlage 
zum Antrag)

- dass die einzubauenden Hilfsmittel den aktuellen tech-
nischen Anforderungen entsprechen .

4 .5 Nicht förderfähig sind Ausgaben für Maßnahmen, mit de-
nen vor Erteilung des Förderbescheides begonnen wurde . 
Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leis-
tungsvertrages zu werten . Der Erwerb des Objektes, die 
Planung und eine Baugrundstücksuntersuchung gelten 
nicht als Vorhabenbeginn .

 Auf schriftlichen Antrag kann die Bewilligungsstelle bestä-
tigen, dass aus einem Vorhabenbeginn kein Grund zur Ver-
sagung des Förderbescheides hergeleitet wird (Unschäd-
lichkeitsbestätigung) .

 In der Unschädlichkeitsbestätigung ist mitzuteilen, dass ein 
Vorhabenbeginn nicht zur Versagung des Förderbescheides 
führt, wenn alle anderen Fördervoraussetzungen gegeben 
sind, dass aber der Vorhabenbeginn auf eigenes Risiko er-
folgt und die Unschädlichkeitsbestätigung keinen Rechts-
anspruch auf die Gewährung einer Zuwendung begründet .

4 .6 Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn

- der Maßnahme bauordnungsrechtliche oder bau- und 
landesplanerische Belange entgegenstehen,

- die zu fördernde Maßnahme ausschließlich durch Leis-
tungen Dritter (zum Beispiel der Hauptfürsorgestelle, 
von Berufsgenossenschaften, der Pflegeversicherung 
oder sonstiger Versicherungen) finanziert wird.

5 Art und Umfang, Höhe der Förderung 

5 .1 Förderart: Projektförderung

5.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung 

5 .3 Form der Förderung: Zuschuss

5 .4 Höhe der Förderung

 Der Zuschuss beträgt bis zu  

- 12 000 Euro je Wohnung für Maßnahmen nach Num-
mer 2 .1
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- 14 000 Euro je Wohnung für Maßnahmen nach Num-
mer 2 .2 .

 
 Die gleichzeitige Durchführung von Maßnahmen nach den 

Nummern 2.1 und 2.2 ist möglich. Die Gesamtfinanzierung 
der Maßnahme (einschließlich Eigenanteil) muss nachge-
wiesen werden . 

 Die Summe der insgesamt gewährten Förderungen darf die 
Höhe der anerkannten Gesamtkosten, abzüglich des Eigen-
leistungsanteils, nicht übersteigen .

5 .5 Kombination mit anderen Förderprogrammen

 Eine Kombination mit anderen Förderprogrammen des 
Landes und dem KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“ 
ist möglich .

6 Sonstige Förderbestimmungen 

 Die Antragsberechtigung liegt vor, wenn der Wohnraum 
bereits vom Haushalt genutzt wurde .

 Die geförderte Wohnung ist mindestens über einen Zeit-
raum von zehn Jahren nach Gewährung der Förderung ent-
sprechend dem Förderzweck zu nutzen (Zweckbindungs-
zeitraum) . Bei einer Mietwohnung ist die Förderempfänge-
rin oder der Förderempfänger in diesem Zeitraum ver-
pflichtet, die Wohnung einer oder einem Berechtigten im 
Sinne von Nummer 4 .2 zur Nutzung oder Mitnutzung zu 
überlassen . Ist die Mieterin oder der Mieter die Förderemp-
fängerin oder der Förderempfänger, ist für den Fall der vor-
zeitigen Beendigung des Mietverhältnisses die Vermieterin 
oder der Vermieter verpflichtet, die Wohnung für die Dauer 
der Zweckbindung nur Berechtigten nach Nummer 4 .2 zu 
überlassen . Im Falle der Förderung von Teilmaßnahmen 
nach Nummer 2 .1 kann die Bewilligungsstelle abweichen-
de angemessene Bindungsfristen und gesonderte Auflagen 
im Förderbescheid festlegen .

 Die Prüfung der Einhaltung der Zweckbestimmung obliegt 
der Bewilligungsstelle .

 Jede Änderung oder die Aufgabe der Zweckbestimmung ist 
der Bewilligungsstelle unverzüglich anzuzeigen .

7 Verfahren

7 .1  Antragsverfahren

 Förderanträge sind unter Vorlage von Kostenvoranschlägen 
zur Durchführung der beantragten Maßnahmen, des Nach-
weises der Eigenleistung, der Nachweise gemäß Num- 
mer 4 .2 sowie der Bestätigung der Behörde gemäß Num-
mer 4 .3 entsprechend den Anlagen zum Antrag bei der  
Bewilligungsstelle zu stellen .

 Förderanträgen von Mieterinnen oder Mietern sind die von 
der Eigentümerin oder vom Eigentümer unterschriebene 
Vereinbarung über die Durchführung der baulichen Maß-

nahme sowie die Verpflichtungserklärung der Vermieterin 
oder des Vermieters entsprechend den Anlagen zum Antrag 
beizufügen .

7 .2 Bewilligungsverfahren

 Bewilligungsstelle ist die Investitionsbank des Landes 
Brandenburg . 

7 .3 Auszahlungsverfahren

 Der Zuschuss wird wie folgt auf ein von der Förderempfän-
gerin oder dem Förderempfänger zu benennendes Konto 
ausgezahlt:

- 60 Prozent nach Baubeginn
- 40 Prozent nach Prüfung des Verwendungsnachweises 

über die Baumaßnahme . 

7 .4 Verwendungsnachweisverfahren

 Die Förderempfängerin oder der Förderempfänger hat in-
nerhalb von sechs Monaten nach Bewilligung den Verwen-
dungsnachweis zu führen . Dem Verwendungsnachweis 
sind die Belege (Rechnungen, Ausgangsbelege, Zahlungs-
nachweise) im Original beizufügen .

 Die Bewilligungsstelle kann auf Antrag die Frist verlän-
gern, wenn ihre Einhaltung aus Umständen nicht möglich 
ist, die die Förderempfängerin oder der Förderempfänger 
nicht zu vertreten hat .

7 .5 Zu beachtende Vorschriften 

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der För-
derung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung 
des Förderbescheides und die Rückforderung der gewähr-
ten Förderungen gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht 
in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind .

7 .6 Entgelte

 Für die mit der Zuschussgewährung verbundene Verwal-
tungstätigkeit wird von der Bewilligungsstelle ein einmali-
ges Entgelt in Höhe von 1 Prozent des bewilligten Zuschus-
ses erhoben . Das Entgelt wird bei der Auszahlung des Zu-
schusses beziehungsweise der ersten Rate einbehalten .

7 .7 Vordrucke

 Soweit einheitliche Vordrucke vorgesehen sind, müssen sie 
verwendet werden .

8 Übergangsbestimmungen

 Alle der Bewilligungsstelle vorliegenden und noch nicht 
entschiedenen Förderanträge aus Vorjahren können auf 
Grundlage dieser Richtlinie abschließend beschieden wer-
den .
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9 Geltungsdauer 

 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1 . Januar 2022 in 
Kraft . Sie tritt am 31 . Dezember 2023 außer Kraft . 

Genehmigung für die wesentliche Änderung 
eines Wertstoffhofs in 14612 Falkensee

   
Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt

Vom 8 . März 2022

Dem Landkreis Havelland, Platz der Freiheit 1 in 14712 Rathe-
now wurde die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück 
Nauener Straße 97 in 14612 Falkensee in der Gemarkung Fal-
kensee, Flur 2, Flurstücke 1785, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38 und 1809 einen Wertstoffhof wesentlich zu ändern . 

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh-
rung lauten:

„I. Entscheidung

1 . Dem Landkreis Havelland (im Folgenden: Antragsteller), 
Platz der Freiheit 1 in 14712 Rathenow wird die

 Genehmigung
 erteilt, eine Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefähr-

lichen und nicht gefährlichen Abfällen (im Folgenden be-
zeichnet als Wertstoffhof Falkensee) auf dem Grundstück 
in 14612 Falkensee, Nauener Straße 97

 Gemarkung: Falkensee
 Flur:  2
 Flurstücke:  1785, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

und 1809 (Bestand)

 in dem unter Ziffer II . und III . dieser Genehmigung beschrie-
benen Umfang und unter Beachtung der unter Ziffer IV .  
genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu ändern .

2 . Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
Entscheidungen:

- die Baugenehmigung nach § 72 Abs . 1 Brandenburgi-
sche Bauordnung (BbgBO)

- die Befreiung nach § 31 Abs . 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
von der Festsetzung Nr . 3 des Bebauungsplans F 20 
„Gewerbegebiet Nord“ der Stadt Falkensee von der 
Einhaltung der Dachform  

3 . Für die unter Ziffer IV .1 auferlegte aufschiebende Bedin-
gung zur Entrichtung einer Sicherheitsleistung wird die so-
fortige Vollziehung nach § 80 Abs . 2 Nr . 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) angeordnet .

4 . Diese Entscheidung ergeht gebühren- und auslagenfrei .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden .“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt .

Für die Anlage sind die BVT-Merkblätter:

- BVT-Merkblatt über die besten verfügbaren Techniken für 
Abfallbehandlungsanlagen mit ausgewählten Kapiteln in 
deutscher Übersetzung, August 2006 (BVT-Merkblatt Ab-
fallbehandlung) sowie

- BVT-Merkblatt über die besten verfügbaren Techniken zur 
Lagerung gefährlicher Substanzen und staubender Güter, 
Januar 2005 mit ausgewählten Kapiteln in deutscher Über-
setzung

maßgeblich .

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung sowie der dazugehörigen er-
forderlichen Unterlagen wird gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Veröf-
fentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt .

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz mit 
einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen wird in 
der Zeit vom 10. März 2022 bis einschließlich 23. März 2022 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu .brandenburg .de/info/genehmigungen-west ver-
öffentlicht . 

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG wird die Genehmigung nach Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz mit einer Ausfertigung der genehmigten An-
tragsunterlagen zeitgleich im Landesamt für Umwelt, Geneh-
migungsverfahrensstelle West, Seeburger Chaussee 2, Haus 3, 
Zimmer 014, 14476 Potsdam OT Groß Glienicke und im Bür-
gerservice des Landkreises Havelland, Dallgower Straße 9/
Ecke Schwartzkopfstraße (im Gesundheits- und Familienzen-
trum, 2 . Obergeschoss) in 14612 Falkensee ausgelegt und kann 
dort während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden .

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur Einhal-
tung der gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen für Ein-
sichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unterlagen eine 
vorherige Anmeldung während der Dienststunden unter folgen-
den Kontaktdaten erforderlich:

Landesamt für Umwelt: Tel .: 033201 442551
 E-Mail: t11@lfu .brandenburg .de
Landkreis Havelland: Tel .: 03321 4036801
 Fax: 03321 4036804
 E-Mail: buergerservice@havelland .de .
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Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Da es sich um eine Anlage nach der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (IED) handelt, wird der Bescheid zeitgleich 
auf folgender Internetseite unter der Vorhaben-ID 067 .Ä0 .00/19 
veröffentlicht:

https://lfu .brandenburg .de/info/genehmigungen-west .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S . 1274; 2021 I S . 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24 . September 2021 (BGBl . I S . 4458)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12 . Januar 2021 (BGBl . I S . 69)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29 . Mai 1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11 . November 2020 (BGBl . I S . 2428)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20 . Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18 . März 2021 (BGBl . I S . 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle West

Genehmigung für Errichtung und Betrieb 
einer Wasserstofferzeugungsanlage

in 14669 Ketzin

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 8 . März 2022

Der Firma GASAG AG, EUREF-Campus 23 - 24 in 10829 Berlin 
wurde die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück Knoblaucher 
Chaussee 2, 14669 Ketzin in der Gemarkung Ketzin, Flur 12, 
Flurstück 62 eine Wasserstofferzeugungsanlage (Power-to-Gas-
Anlage) zu errichten und zu betreiben . 

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh-
rung lauten:

„I. Entscheidung

1 . Der Firma GASAG AG, EUREF-Campus 23 - 24 in 
10829 Berlin wird die Genehmigung nach § 4 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, eine 
Power-to-Gas-Anlage (Anlage zur Herstellung von gas-
förmigem Wasserstoff mittels Trinkwasser und Strom) 

 in 14669 Ketzin, 
 Gemarkung Ketzin, 
 Flur 12, Flurstück 62 
 Betriebsstättennummer: 16/60634160000

 in dem unter Ziffer II . und III . dieser Entscheidung be-
schrieben Umfang und unter Beachtung der unter Ziffer IV . 
genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu errichten 
und zu betreiben . 

2 . Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
Entscheidungen:

- die Baugenehmigung nach § 72 Abs . 1 Satz 1 der 
Brandenburgischen Bauordnung, einschließlich 
- einer Abweichung von bauordnungsrechtlichen 

Vorschriften gemäß § 67 Abs . 1 BbgBO (die Ab-
standsflächen der Gebäudeteile gemäß § 6 BbgBO 
dürfen sich überdecken)

- der Befreiung von der Festsetzung der Art der 
baulichen Nutzung vom Bebauungsplan (B-Plan) 
„Renergiefarm Knoblauch“ 2 . Änderung, nach  
§ 31 Abs . 2 Ziffer 2 BauGB (Errichtung einer 
Wasserstoff-Erzeugungsanlage auf der Fläche für 
Versorgungsanlagen „Erdgasübernahmestation“)

3 . Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tra-
gen .

VII. Rechtsbehelfsbelehrung

 Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Widerspruch beim Landesamt für Um-
welt mit Sitz in Potsdam erhoben werden .“ 

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt .

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung sowie der dazugehörigen er-
forderlichen Unterlagen wird gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
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(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Veröf-
fentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt .

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz mit 
einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen wird in 
der Zeit vom 10. März 2022 bis einschließlich 23. März 2022 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu .brandenburg .de/info/genehmigungen-west ver-
öffentlicht . 

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG wird die Genehmigung nach Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz mit einer Ausfertigung der genehmigten An-
tragsunterlagen zeitgleich im Landesamt für Umwelt, Geneh-
migungsverfahrensstelle West, Seeburger Chaussee 2, Haus 3, 
Zimmer 014, 14476 Potsdam OT Groß Glienicke und in der Stadt 
Ketzin, Rathausstraße 7, 14669 Ketzin ausgelegt und kann dort 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden .

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur Einhal-
tung der gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen für Ein-
sichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unterlagen eine 
vorherige Anmeldung während der Dienststunden unter folgen-
den Kontaktdaten erforderlich:

Landesamt für Umwelt: Telefonnummer 033201 442-551
Stadt Ketzin: Telefonnummer 033233 720232

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Da es sich um eine Anlage nach der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (IED) handelt, wird der Bescheid zeitgleich 
auf folgender Internetseite unter der Vorhaben-ID 034 .00 .00/20 
veröffentlicht:

https://lfu .brandenburg .de/info/genehmigungen-west .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden .

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Mai 2013 (BGBl . I 
S . 1274; 2021 I S . 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24 . September 2021 (BGBl . I S . 4458)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . Mai 2017 (BGBl . I S . 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12 . Januar 2021 (BGBl . I S . 69)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9 . BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29 . Mai 1992 (BGBl . I S . 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11 . November 2020 (BGBl . I S . 2428)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18 . März 2021 (BGBl . I  
S . 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
10 . September 2021 (BGBl . I S . 4147)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20 . Mai 2020 
(BGBl . I S . 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18 . März 2021 (BGBl . I S . 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle West

Bestimmung eines beschränkten Bauschutzbereiches
für den Hubschrauber-Sonderlandeplatz 

Berlin-Buch, Betriebsstandort

Bekanntmachung der Gemeinsamen Oberen 
Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg

Vom 15 . Februar 2022

Die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg 
(Genehmigungsbehörde [LuBB]) hat auf Antrag der Helios Kli-
nikum Berlin-Buch GmbH mit Bescheid vom 4 . Februar 2022, 
Az .: 4113-50114 .09/2022, im Rahmen eines Genehmigungs-
verfahrens gemäß § 6 Absatz 1 des Luftverkehrsgesetzes 
(LuftVG) für den Hubschrauber-Sonderlandeplatz Berlin-
Buch, Betriebsstandort, einen beschränkten Bauschutzbereich 
mit einem Radius von 4 km um den Flugplatzbezugspunkt ge-
mäß § 17 LuftVG mit Bauhöhenfestlegungen gemäß § 13 
LuftVG bestimmt . Die Bauhöhenfestlegungen im Sinne von  
§ 13 LuftVG ergeben sich aus dem in der Gemeinde Panketal 
sowie im Bezirksamt Pankow von Berlin ausgelegten Plan  
(20 BUCH-HUB-008, Beschränkter Bauschutzbereich mit ab-
weichenden Bauhöhen - Detailansicht - Maßstab 1 : 5 000 vom 
09 .06 .2020) . Danach werden für die einzelnen Bereiche folgen-
de Bauhöhen festgelegt:

Bereich BZ: 68,2 m über NHN
Bereich BN1: 85,5 m über NHN
Bereich BN2: 102 m über NHN
Bereich BN3: 118 m über NHN
Bereich BS1: 85,5 m über NHN
Bereich BS2: 102 m über NHN
Bereich DN1: 85,5 m über NHN
Bereich DN2: 120 m über NHN
Bereich DS1: 85,5 m über NHN
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Bereich DS2: 120 m über NHN
Alle anderen Bereiche: 100 m über NHN

Die Erteilung einer Baugenehmigung für ein Bauwerk, das die-
se Höhen überschreitet, bedarf gemäß § 12 Absatz 2 und § 17 
LuftVG der Zustimmung der Gemeinsamen Oberen Luftfahrt-
behörde Berlin-Brandenburg (LuBB) . Soweit entsprechende 
Bauwerke und Anlagen (Kräne, Bäume etc .) ohne Baugeneh-
migung errichtet werden können, ist gemäß § 15 LuftVG die 
Genehmigung der LuBB erforderlich . Das gilt auch für nur  
vorübergehend errichtete Bauten und Anlagen . Die sofortige 
Vollziehung gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) wurde angeordnet .

Eine Ausfertigung der Genehmigung mit einem Plan zum Um-
fang des beschränkten Bauschutzbereichs, einer Begründung der 
Notwendigkeit der Bestimmung des beschränkten Bauschutz-
bereichs sowie einer Rechtsbehelfsbelehrung wird gemäß § 2 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) im Internet unter  

https://lbv .brandenburg .de/5207 .htm

in der Zeit vom 14. März 2022 bis einschließlich 25. März 
2022 veröffentlicht .

Darüber hinaus wird die Genehmigung in der Zeit vom

14. März 2022 bis einschließlich 25. März 2022

im Bezirksamt Pankow von Berlin, Stadtentwicklungsamt 
Pankow, Storkower Straße 97, 10407 Berlin, im „Glasraum“ im 
Foyer montags bis freitags von 8 Uhr - 18 Uhr 

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

sowie in der Gemeinde Panketal, Schönower Straße 105, 
16341 Panketal, Raum 104/5, während der Dienststunden

Montag   8 .30 Uhr - 14 .00 Uhr 
Dienstag  8 .30 Uhr - 18 .30 Uhr 
Mittwoch  8 .30 Uhr - 14 .00 Uhr
Donnerstag 8 .30 Uhr - 17 .00 Uhr
Freitag  8 .30 Uhr - 12 .00 Uhr  

zur allgemeinen Einsichtnahme ausgelegt .

Der Bescheid über die Genehmigung gilt mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gegenüber allen Betroffenen als zugestellt 
(§ 6 Absatz 5 LuftVG in Verbindung mit § 74 Absatz 4 
VwVfG). Die Bestimmung des beschränkten Bauschutz-
bereiches gilt zudem gemäß § 18 LuftVG als in ortsüblicher 
Weise öffentlich bekannt gemacht. Im Übrigen wird auf den 
Inhalt der Rechtsbehelfsbelehrung verwiesen.

Schönefeld, den 15 . Februar 2022

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg

Im Auftrag
Regina Holz

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs-
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra-
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin 
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden . Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw . 
Gläubiger widerspricht . Das Recht wird sonst bei der Feststel-
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der 
Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläu-
bigers und den übrigen Rechten nachgesetzt . Soweit die An-
meldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin 
 erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unbe-
rücksichtigt .

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 

Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzutei-
len . Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift 
der Geschäftsstelle abgeben .

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs- 
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweili-
ge Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt . Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes .

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Mittwoch, 11. Mai 2022, 10:00 Uhr
im Sitzungssaal 006 des Amtsgerichts Eisenhüttenstadt, Diehloer 
Straße 62, 15890 Eisenhüttenstadt öffentlich versteigert werden: 
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die im Grundbuch von Lawitz Blatt 106 eingetragenen Mit-
eigentumsanteile an den Grundstücken, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd . Nr . 2,  Gemarkung Lawitz, Flur 2, Flurstück 385, Gebäude- 

und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Gartenstraße 8, 
Größe: 882 m²

lfd . Nr . 3,  Gemarkung Lawitz, Flur 2, Flurstück 386, Landwirt-
schaftsfläche, Größe: 800 m²

lfd . Nr . 2
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
mit Einfamilienhaus bebautes Wohngrundstück

Verkehrswert insgesamt:  143 .000,00 EUR (je Miteigentums-
anteil 71 .500,00 EUR)

Postanschrift: Gartenstraße 8, 15898 Lawitz

lfd . Nr . 3
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
unbebautes Grundstück, Landwirtschaftsfläche, als Gartenland 
genutzt

Verkehrswert insgesamt:  6 .000,00 EUR (je Miteigentumsanteil 
3 .000,00 EUR)

 
Postanschrift: ohne

Der Versteigerungsvermerk ist am 20 .10 .2020 in das Grund-
buch eingetragen worden .
Geschäfts-Nr .: 3 K 61/20

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft sollen am

Donnerstag, 12. Mai 2022, 11:00 Uhr
im Sitzungssaal 006 des Amtsgerichts Eisenhüttenstadt, Diehloer 
Straße 62, 15890 Eisenhüttenstadt öffentlich versteigert werden: 
die im Grundbuch von Groß Eichholz Blatt 40 eingetragenen 
Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 3,  Flur 2, Flurstück 198 und 199, Landwirtschafts fläche, 

Außerhalb der Ortslage, Größe: 5 .276 m2 und 6 .127 m2

Verkehrswert: 7 .300,00 EUR

Nutzung: Landwirtschaftsfläche

Der Versteigerungsvermerk ist am 03 .05 .2021 in das Grund-
buch eingetragen worden .
Az .: 3 K 25/21

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft sollen am

Mittwoch, 18. Mai 2022, 10:00 Uhr
im Sitzungssaal 006 des Amtsgerichts Eisenhüttenstadt, Diehloer 
Straße 62, 15890 Eisenhüttenstadt öffentlich versteigert werden: 
die im Grundbuch von Werbig Blatt 26 eingetragenen Grund-
stücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd . Nr . 3,  Gemarkung Werbig, Flur 1, Flurstück 256, Landwirt-

schaftsfläche, Waldfläche In der Höhe, Größe:  
14 .710 m²

lfd . Nr . 4,  Gemarkung Werbig, Flur 1, Flurstück 287, Landwirt-
schaftsfläche, In der Höhe, Größe: 4.525 m²

lfd . Nr . 3
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Landwirtschaftsfläche, als Ackerland bewirtschaftet, nicht ein-
gefriedet
Postanschrift: keine

Verkehrswert: 17 .300,00 EUR

lfd . Nr . 4
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Landwirtschaftsfläche, als Ackerland bewirtschaftet, nicht ein-
gefriedet
Postanschrift: keine

Verkehrswert: 4 .800,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 27 .08 .2018 in das Grund-
buch eingetragen worden .
Az .: 3 K 41/18

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

Folgender abhandengekommener Dienstausweis wird hiermit 
für ungültig erklärt:

Frau Sozialoberinspektorin Heike Born, Dienstausweis- 
Nr . 204 418, ausgestellt am 2 . Februar 2016, gültig bis 1 . Februar 
2026 .

Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstausweis 
von Frau Ramona Krüger, Dienstausweisnummer 217 321,  
Farbe weiß, ausgestellt am 18 .05 .2018 durch den Zentraldienst 
der Polizei des Landes Brandenburg, wird hiermit für ungültig 
erklärt .
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Polizeipräsidium Land Brandenburg

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn Maximilian Bahr, Dienstausweisnum- 
mer 203911, Kartennummer 1431, Farbe grau, ausgestellt am 
23 .06 .2021 durch den Zentraldienst der Polizei des Landes 
Brandenburg, wird hiermit für ungültig erklärt .

Zentraldienst der Polizei 

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Frau Juliette Döring, Dienstausweisnummer 203011, 
Kartennummer 1986, Farbe grau, ausgestellt am 24 .07 .2020 
durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg, 
wird hiermit für ungültig erklärt .

Hochschule der Polizei

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn André Schiffke, Dienstausweisnum- 
mer 107172, Kartennummer 09652, Farbe blau, ausgestellt am 
23 .09 .2019 durch den Zentraldienst der Polizei des Landes 
Brandenburg, wird hiermit für ungültig erklärt .

Wechsel von Aufsichtsratsmitgliedern

Bekanntmachung der IHP GmbH - Innovations for
High Performance Microelectronics/

Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
Im Technologiepark 25
15236 Frankfurt (Oder)

Nach Mitgliederwechsel gehören dem Aufsichtsrat der Gesell-
schaft an:
 
Frau Dr . Inge Schlotzhauer  Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung 
und Kultur  
des Landes Brandenburg 
als Vorsitzende 

Herr RD Reinhold Friedrich  Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 
als stellvertretender 
Vorsitzender

Frau Antje Fischer  Ministerium der Finanzen 
und für Europa  
des Landes Brandenburg

Herr Dr . Gunter Fischer  IHP GmbH - Innovations  
for High Performance 
Microelectronics

Frau Prof . Dr . Gesine Grande  Brandenburgische 
Technische Universität 
Cottbus-Senftenberg

Herr Dr . Walter Riess IBM Research, Zürich

Herr Dr . Roland Sorge  IHP GmbH - Innovations 
for High Performance 

 Microelectronics

Herr Prof . Dr . Robert Weigel  Friedrich-Alexander 
Universität, Erlangen-
Nürnberg

Frau Dr . Fiona Williams  Ericsson Eurolab 
Deutschland GmbH

Folgendem ausgeschiedenen Mitglied wird für seine im Auf-
sichtsrat geleistete Arbeit gedankt:

Herrn MinR Dr . Stefan Mengel  Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 
als stellvertretender 
Vorsitzender

Frankfurt (Oder), 15 . Februar 2022

Die Geschäftsführung
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Amt Märkische Schweiz

Im Amt Märkische Schweiz (Land Brandenburg, Landkreis 
Märkisch-Oderland) ist aufgrund der Abwahl des vorherigen 
Stelleninhabers die Stelle des 

Amtsdirektors (m/w/d)

zum frühestmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen .
 
Zum Amt Märkische Schweiz mit ca . 10400 Einwohnern/ 
-innen und einer Fläche von ca . 189 km² gehören die Gemein-
den Märkische Höhe, Rehfelde, Waldsieversdorf, Garzau-Gar-
zin, Oberbarnim sowie die Stadt Buckow (Märkische Schweiz) . 

Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Buckow (Märki-
sche Schweiz); daneben bestehen Außenstellen in den Gemein-
den Rehfelde und Waldsieversdorf . Weitere Informationen zum 
Amt Märkische Schweiz und den amtsangehörigen Gemeinden 
erhalten Sie unter https://www .amt-maerkische-schweiz .de/ . 

Der Amtsdirektor/die Amtsdirektorin ist hauptamtlicher Be-
amter/hauptamtliche Beamtin auf Zeit und wird vom Amtsaus-
schuss des Amtes Märkische Schweiz für die Dauer von acht 
Jahren gewählt . 

Der Bewerber/die Bewerberin muss die Voraussetzungen für die 
Wahl zum Amtsdirektor/zur Amtsdirektorin und zur Berufung in 
das Beamtenverhältnis auf Zeit gemäß dem Beamtengesetz für 
das Land Brandenburg (LBG) in Verbindung mit dem Beamten-
statusgesetz (BeamtStG) erfüllen sowie mindestens die Befähi-
gung zum gehobenen allgemeinen Verwaltungs- oder Justiz-
dienst oder eine den vorgenannten Befähigungsvoraussetzungen 
vergleichbare Qualifikation besitzen und eine ausreichende Er-
fahrung für dieses Amt nachweisen (§ 138 Absatz 1 Satz 4 Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg - BbgKVerf) . 

Die Besoldung richtet sich nach § 3 der Brandenburgischen 
Kommunalbesoldungsverordnung (BbgKomBesV) . Die Ein-
stufung erfolgt in die Besoldungsgruppe A 16 .

Für die Stelle des Amtsdirektors/der Amtsdirektorin wird eine 
belastbare, zielstrebige, verantwortungsbewusste, einsatz- und 
entscheidungsfreudige Persönlichkeit gesucht, die befähigt ist, 
mit den kommunalen Gremien vertrauensvoll, kooperativ und 
transparent zusammen zu arbeiten, die Verwaltung bürgernah, 
wirtschaftlich sowie ziel- und leistungsorientiert zu führen und 
die Mitarbeiter/-innen zu motivieren und anzuleiten . Der Amts-
direktor/die Amtsdirektorin soll in der Lage sein, das Amt stra-
tegisch weiter zu entwickeln .

Vorausgesetzt werden außerdem umfassende Fach- und Rechts-
kenntnisse, insbesondere im Kommunal- und Landesrecht 
Brandenburg, im Arbeits- und Tarifrecht sowie im allgemeinen 
und besonderen Verwaltungsrecht . 

Der Bewerber/die Bewerberin soll im Besitz eines Führer-
scheins Klasse B sein . 

Auf § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 59 Absatz 1 des Bran-
denburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) wird 
hingewiesen .

Es wird gewünscht, dass die Amtsdirektorin/der Amtsdirektor 
den Hauptwohnsitz so wählt, dass die beschriebenen Aufgaben 
erfüllt und die erwartete Zusammenarbeit zum Wohle des Am-
tes Märkische Schweiz ungehindert gestaltet und ausgeübt wer-
den können . Umzugskosten werden in diesem Zusammenhang 
nicht erstattet .

Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen (Le-
benslauf mit lückenloser Darstellung der bisherigen Tätigkei-
ten, Lichtbild, beglaubigte Zeugnisse, Arbeitszeugnisse, aktuel-
les Führungszeugnis, Nachweis der Fahrerlaubnis sowie gege-
benenfalls Referenzen) sind bis zum 20 .03 .2022, 12:00 Uhr 
(Eingang beim Amt Märkische Schweiz) im verschlossenen 
und gekennzeichneten Umschlag an das 

Amt Märkische Schweiz 
- persönlich/vertraulich - 
Der Vorsitzende des Amtsausschusses 
Hauptstraße 1 
15377 Buckow (Märkische Schweiz) 

mit dem Kennwort „Bewerbung Amtsdirektor (m/w/d)“ zu 
richten . 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass E-Mail-Bewer-
bungen im Auswahlverfahren nicht berücksichtigt werden . Des 
Weiteren wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Bewer-
bungen, welche nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingehen, 
nicht berücksichtigt werden .

Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen sind bei glei-
cher Eignung und Befähigung erwünscht . Zur Geltendmachung 
der Rechte für Menschen mit Behinderungen bzw . ihnen gleich-
gestellte Menschen ist mit der Einreichung der Bewerbungs-
unterlagen die Vorlage der entsprechenden amtlichen Nachweise 
erforderlich . 

Die berufliche Gleichstellung der Geschlechter wird gewähr-
leistet .

Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung werden vom 
Amt Märkische Schweiz nicht erstattet . 

Sollte die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen gewünscht 
sein, ist ein ausreichend frankierter Rückumschlag beizufügen .

Mit der Abgabe der Bewerbung erklärt sich der Bewerber/die 
Bewerberin mit der Erfassung und Speicherung seiner/ihrer 
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Daten gemäß Art . 5 und 6 Abs . 1 Buchstabe b der DSGVO, § 26 
Abs . 1 und Abs . 8 Satz 2 BDSG einverstanden . Der Bewerber/
die Bewerberin erklärt sich auch damit einverstanden, dass sei-
ne/ihre Daten den Mitgliedern des Amtsausschusses des Amtes 

Märkische Schweiz zur Kenntnis gegeben werden können . 
Nach Abschluss des Verfahrens werden seine/ihre Daten ge-
löscht beziehungsweise vernichtet .

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufrufe

Der Verein „Die kleinen Fische e. V.“, Emil-Czekowski-Stra-
ße 5, 16562 Hohen Neuendorf, ist am 25 . Oktober 2021 auf-
gelöst worden . Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden auf-
gefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nachste-
hend genannten Liquidatorinnen anzumelden:

Stefanie Schulze
Emil-Czekowski-Straße 5
16562 Hohen Neuendorf OT Bergfelde

Christine Miller
Franzstraße 15 a 
16540 Hohen Neuendorf

Gerlinde Burghoff
In den Rotpfuhlen 2
16540 Hohen Neuendorf
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